Anderungsverlangen zum

Netzentwicklungsplan Gas
2022-2032

Stand: Dezember 2023



Bundesnetzagentur fiir Elektrizitit, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Tulpenfeld 4
53113Bonn

www.bundesnetzagentur.de
E-Mail: info@bnetza.de


mailto:info@bnetza.de

BUNDESNETZAGENTUR | 1

Anderungsverlangen

Az-4.13.01/003#1
Indem Verwaltungsverfahren
wegender Anderung des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 gemifR § 15a Abs.3 S. 5 EnWG

gegeniber der

1. bayernets GmbH, vertreten durch die Ges chifts fiihrung,

Poccistrafie 7, 80336 Miinchen - Fernleitungsnetzbetreiber zu 1) -

2. Ferngas Netzgesellschaft mbH, vertreten durch die Ges chiftsfiihrung,

Reichswaldstrafie 52,90571 Schwaig - Fernleitungsnetzbetreiberzu2) -

3. Fluxys TENP GmbH, vertreten durch die Geschéftsfiihrung,

Elisabethstrale 5,40217 Diisseldorf - Fernleitungsnetzbetreiber zu 3) -

4. Fluxys Deutschland GmbH, vertreten durch die Ges chiftsfiihrung,

Elisabethstrafie 5,40217 Diisseldorf - Fernleitungsnetzbetreiber zu 4) -

5. GASCADE Gastransport GmbH, vertreten durch die Ges chifts fithrung,

Kolnische Strafde 108-112, 34119 Kassel - Fernleitungsnetzbetreiber zu 5) -
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6. Gastransport Nord GmbH, vertreten durch die Ges chiftsfithrung,

Cloppenburger Strae 363, 26133 Oldenburg - Fernleitungsnetzbetreiber zu 6) -

7. Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, vertreten durch die Ges chiftsfithrung,

Pasteurallee1, 30655 Hannover - Fernleitungsnetzbetreiber zu 7) -

8. GRTgaz Deutschland GmbH, vertreten durch die Ges chiftsfiihrung,

Rosenthaler Strae 40/41, 10178 Berlin - Fernleitungsnetzbetreiber zu 8) -

9. Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, vertreten durch die Ges chiftsfithrung,

Huttropstrafle 60,45138 Essen - Fernleitungsnetzbetreiber zu9) -

10. NEL Gastransport GmbH, vertreten durch die Ges chifts fiihrung,

Kolnische Strafde 108-112, 34119 Kassel - Fernleitungsnetzbetreiber zu 10) -

11. Nowega GmbH, vertreten durch die Ges chiftsfithrung,

Anton-Bruchausen-Strafie 4, 48147 Minster - Fernleitungsnetzbetreiber zu11) -

12. ONTRAS Gastransport GmbH, vertreten durch die Ges chifts fithrung,

Maximilianallee 4,04129 Leipzig - Fernleitungsnetzbetreiber zu12) -

13. Open Grid Europe GmbH, vertreten durch die Ges chifts fiihrung,

Kallenbergstrafle 5, 45141 Essen - Fernleitungsnetzbetreiber zu13) -



BUNDESNETZAGENTUR | 3

14. terranets bw GmbH, vertreten durch die Ges chiftsfiihrung,

Am Wallgraben135,70565 Stuttgart - Fernleitungsnetzbetreiber zu 14) -

15. Thyssengas GmbH, vertreten durch die Ges chifts fithrung,

Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund - Fernleitungsnetzbetreiber zu15) -

-im Folgenden: die Fernleitungsnetzbetreiber -

hat die Bundesnetzagentur fiir Elektrizitit, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4,
53113 Bonn, gesetzlich vertreten durchihren Prasidenten Klaus Miiller,

am 21.12.2023

gemifi§ 15aAbs. 3 S.5 EnWGwie folgt entschieden:
A.

L. Der von den Fernleitungsnetzbetreibern am 31.03.2023 vorgelegte Netzentwicklungsplan Gas 202 2-
2032 istgemaR§ 15a Abs. 3 S.5 EnWGwie folgtabzuindern:

1) Die Mafnahme der Beteiligtenzu 7. ,Leitung Sophienthal -Salzgitter” (ID-Nr. 809-01) ist aus dem Netzent-
wicklungsplan Gas 2022-2032 heraus zunehmen.

2) Die Mafinahmender Beteiligtenzu 13.,Leitung WAL2“ (ID-Nr. 902-01) und ,, GDRM -Anlage Wilhelms-
haven 2, Voslapper Grodenund Verbindungsleitung” (ID-Nr. 901-01) sind aus dem Netzentwicklungsplan
Gas 2022-2032 herauszunehmen.

3) Die Mafinahme der Beteiligtenzu 12.,,VDS Sayda“ (ID-Nr.507-01m)ist aus dem Netzentwicklungsplan
Gas 2022-2032 herauszunehmen.

4) Die Mafinahme der Beteiligtenzu 14. ,GDRM-Anlage Bietigheim“ (ID-Nr.613-01)istaus dem Netzent-
wicklungsplan Gas 2022-2032 herauszunehmen.

5) Die MaRnahme der Beteiligten zu 8. und zu 13. ,,Deodorierungsanlage Medelsheim“(ID-Nr. 905-01)ist aus
dem Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 herauszunehmen.

6) Die Mafinahme der Beteiligtenzu 7. ,Vorwidrmung Embsen” (ID-Nr. 638-01)ist aus dem Netzentwick-
lungsplan Gas 2022-2032 herauszunehmen.
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7) Die Mafinahme der Beteiligtenzu 7., Leitung Elbe Stid-Achim*“ (ID-Nr. 636-02) ist aus dem Netzentwick-
lungsplan Gas 2022-2032 herauszunehmen.

8) Die Mafinahme der Beteiligtenzu 5. ,Anschlussleitung K6ln Stid 2“ (ID-Nr. 801-01)ist durch die alterna-
tive Mafdnahme ,,Ans chlussleitung Knapsack“zu ersetzen. Eine Beschreibung der Maffnahme ,,Anschluss-
leitung Knapsack*erfolgtin der Begriindung der Tenorziffer 8) in Kapitel IL. C. 8.

9) Die Mafinahme der Beteiligtenzu 12.,,GDRM-Anlage Neuendorf“istin den Netzentwicklungsplan Gas
2022-2032 aufzunehmen. Eine Beschreibung der Mafinahme ,, GDRM-Anlage Neuendorf“ erfolgtin der
Begriindung der Tenorziffer 9)in Kapitel IL. C. 9.

I1. Im Ubrigen wird von Anderungen des von den Fernleitungsnetzbetreibernam 31.03.2023 vorgelegten
Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 abgesehen.

B.

Die Kostenentscheidung bleibt einem gesonderten Bescheid vorbehalten.
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A Verfahrensablauf

1. Gesetzliche Grundlage zur Erstellung des Netzentwick lungsplans

Das vorliegende Verwaltungsverfahren betrifft den nationalen Netzentwicklungsplan (NEP) Gas 2022-2032,
dessen Entwurf die Fernleitungsnetzbetreiber ents prechend der gesetzlichen Verpflichtung aus § 15a Abs. 1 S.
1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) gemeinsam erstellten und der Bundesnetzagentur am 31.03.2023 zur Prii-
fung vorlegten. Nach§ 15a Abs.1 S. 4 EnWGhbasiert der Netzentwicklungsplan Gas auf dem Szenariorahmen
Gas der Fernleitungsnetzbetreiber. Fiir den Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 legten die Fernleitungsnetz-
betreiber der Bundesnetzagentur am 16.08.2021 den Szenariorahmen Gas 2022-2032 vor. Die Bundesnetza-
gentur bestitigte den Szenariorahmen Gas 2022-2032 am 20.01.2022. Am 26.09.2022 legten die Fernleitungs-
netzbetreiber den ergdnzten Szenariorahmen Gas 2022-2032 vor, den die Bundesnetzagentur mit einer Teil-
neubescheidung am 11.11.2022 bestitigte.

Geméafl § 15aAbs.1S.2 EnWGmuss der Netzentwicklungsplan alle wirksamen Mafinahmen zur bedarfsge-
rechten Optimierung, Verstirkung und zum bedarfsgerechten Ausbau des Netzes und zur Gewahrleistung der

Versorgungssicherheit enthalten, die in dennichsten zehn Jahren netztechnis ch fiir einen sicheren und zu-
verldssigen Netzbetrieb erforderlich sind.

Nach § 15a Abs. 3S. 5 EnWGkann die Bundesnetzagentur innerhalb von drei Monaten nach Veréffentlichung

des Konsultationsergebnisses von den Fernleitungsnetzbetreibern Anderungen verlangen. Dem dient die vor-
liegende Entscheidung.

2. Szenariorahmen

Die Bundesnetzagentur hat den Szenariorahmen Gas 2022-2032 der Fernleitungsnetzbetreiber am 20.01.2022
gemifR§ 15aAbs. 1S.7 EnWGunter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Offentlichkeitsbeteiligung bestitigt.

Aufgrund der wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine grundlegend veranderten gaswirtschaftli-
chen Rahmenbedingungenwar esinder Folge geboten, denbereits bestitigten Szenariorahmen Gas 2022-
2032 umdrei Modellierungsvarianten (LNGplus-Varianten), indenendie aus Russland importierten Erdgas-
mengendurch liquefied natural gas (LNG) und Wasserstoff sowie durch erhohte Eins peisungen an den westli-
chen Grenziibergangspunkten vollstindig substituiert werden, zu erweitern. Den ergénzten Szenariorahmen

Gas 2022-2032 verdffentlichten die Fernleitungsnetzbetreiberam 26.09.2022 und stelltenihnbis zum
16.10.2022 zur Konsultation.

Die Bundesnetzagentur widerrief daraufhinam 11.11.2022 teilweise die Bestitigung des Szenariorahmens Gas
2022-2032 und beschied die Bestitigung neu. Die urspriingliche Bestitigung vom 20.01.2022 wird in der Teil-
neubescheidung mit der Vorgabe der Berechnung drei weiterer Modellierungsvarianten (LNGplus-Varianten)

erginzt. Dadurch konnten die Auswirkungen des Ukrainekriegs nochim aktuellen Zyklus der Netzentwick-
lungsplanung berticksichtigt werden.
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3. Netzentwicklungsplan

Die aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine erheblich verdnderte energiewirtschaftliche Situa-
tion in Deuts chland hatte mafigeblichen Einfluss auf die Netzentwicklungsplanung Gas 2022-2032.Da bereits
absehbar war, dass eine Anpassung des bestitigten Szenariorahmens Gas 2022-2032 erfolgen muss, veroffent-
lichtendie Fernleitungsnetzbetreiber am 06.07.2022 zunichst einen Zwischenstand zum Netzentwicklungs-
plan Gas 2022-2032, der die Ergebnisse der bislang berechneten Basisvariante sowie der sogenannten LNG-
Versorgungssicherheitsvarianten (LNG-Varianten) enthilt. Auf der Grundlage des ergdnzten Szenariorahmens
Gas 2022-2032 sowie der Teilneubescheidung der Bundesnetzagentur vom 11.11.2022 haben die Fernleitungs-
netzbetreiber sodann ein Konsultationsdokument zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 erarbeitet und
am 16.12.2022 verdffentlicht. Dieses Dokument wurde inder Zeit vom 16.12.2022 bis zum 31.01.2023 durch die
Fernleitungsnetzbetreiberkonsultiert.

Der Entwurf des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 wurde der Bundesnetzagentur am 31.03.2023 zur Pri-
fung vorgelegt.

Nach Vorlage des Entwurfs des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 durch die Fernleitungsnetzbetreiber
gab die Bundesnetzagentur unter Hinweis auf einen zeitgleich veroffentlichten Fragenkatalog den tatsachli-
chen und potentiellen Netznutzernvom 16.05.2023 bis zum 13.06.2023 Gelegenheit zur Auflerung (vgl. § 15a
Abs. 3S.1 EnWG). Insgesamt gingen 25 Stellungnahmen ein. Das Ergebnis der Konsultation wird zeitgleich
mitvorliegender Entscheidung auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veréffentlicht (vgl. § 15a Abs.3 S.
1 und 5 EnWG).

Folgende Konsultationsteilnehmer haben Stellung genommen:

Konsultationsteilnehmer

Name Gruppe
Bundesverband der Energie und Wasserwirtschafte. V. (BDEW) Verband
Bundesverband Neue Energiewirtschafte. V. (bne) Verband
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) Verband

Chemergie UG

Sonstiger Beteiligter

Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH)

Verband

Energie Baden-Wiirttemberg AG (EnBW)

Energiekonzern

EFET Deutschland - Verband Deutscher Energiehdndlere.V. Verband
Equinor Deutschland GmbH Energiekonzern
SEFE Securing Energy for Europe GmbH Energiekonzern
Tree Energy Solutions GmbH LNG

RWE Supply & Trading GmbH

Energiekonzern

German LNG Terminal GmbH

LNG

Buss Group GmbH& Co. KG

LNG

Wacker Chemie AG

Sonstiger Beteiligter

Initiative Erdgasspeichere. V. (INES)

Verband
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Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH Sonstiger Beteiligter
Ministerium fUrWirtschaft, Industrie, Klimaschutzund Energie des Ministerium
Landes Nordrhein-Westfalen

Netze BW GmbH Netzbetreiber
NET4GAS,s.r.o0. Netzbetreiber
INEOS Energy Trading Limited Energiekonzern
Energinet SystemansvarA/S Netzbetreiber
Uniper SE Energiekonzern
ConocoPhillips (U.K.) Marketing & Trading Limited Energiekonzern
Verband Kommunaler Unternehmene. V. (VKU) Verband
Siegener Versorgungsbetriebe GmbH Netzbetreiber

Ineinzelnen Konsultationsbeitrigen wurden Forderungen andie Politik bzw. den Gesetzgeber formuliert, bei-
spielsweise zu Anderungen der geltenden Rahmenbedingungen, fiir deren Ums etzung im Rahmen des Ande-
rungsverlangens der Bundesnetzagentur kein Raum besteht. Des Weiteren wurden Stellungnahmen zu Punk-
ten eingereicht, die bei der Bestitigung des Szenariorahmens Gas 2022-2032 abschliefiend festgelegt wurden
und somitkeiner erneuten Uberpriifung im Rahmen des Netzentwicklungsplans unterliegen.

Die fiir das vorliegende Anderungsverlangen relevanten Ergebnisse aus den eingegangenen Stellungnahmen
werdennachfolgend inden Ausfithrungenzu denKapitelnII.B., C. und D. aufgefiihrt und berticksichtigt.
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B Verfahrensgegenstand

1. Inhalte der Modellierungsvarianten

Mitder Bestitigung des Szenariorahmens Gas 2022-2032 vom 20.01.2022 wurden die Fernleitungsnetzbetrei-
ber verpflichtet, zwei Modellierungsvarianten (Basisvariante inklusive MBI-Basisvariante sowie Wasserstoff-
variante) zu berechnen. Die Modellierung der Auslegungsvariante Baden-Wiirttemberg wurde ihnen freige-
stellt. In Absprache mit der Bundesnetzagentur haben die Fernleitungsnetzbetreiber zudem diezusétzlichen
LNG-Varianten gerechnet, um der Diversifizierung der Bezugsquellen durch LNGfir einenteilweisen Ersatz
russischer Erdgasmengen und den verdnderten Lastfliissen Rechnung zu tragen. Mit der Teilneubescheidung
vom 11.11.2022 wurden die drei weiteren LNGplus -Varianten durch die Bundesnetzagentur verpflichtend
vorgegeben,indenenrussische Erdgasmengen vollstindig durch LNG-Importe und erhéhte Einspeisungen an
den westlichen Grenzilibergangspunkten ersetzt wurden.

1.1 Basisvariante

Entsprechend den Vorgaben der Bestitigung des Szenariorahmens Gas 2022-2032 haben die Fernleitungs-
netzbetreiber zur Ermittlung des Netzausbaubedarfs die Modellierungsvariante Basisvariante berechnet.

Mitdem Riickgang der Produktion von niederkalorischem Gas (L-Gas)in den Niederlanden und in Deutsch-
land steigt der Bedarf anhochkalorischem Gas (H-Gas) und Importquellen gewinnen an Bedeutung. Die Her-

kunft des in Deuts chland zusétzlich benétigten H-Gases ist Gegenstand der H-Gas-Quellenverteilung im Sze-
nariorahmen Gas 2022-2032.

Der Bedarf der nachgelagerten Verteilnetzbetreiber wurde in der Basisvariante bis einschliefilich 2027 auf Ba-

sis der plausibilisierten Langfristprognose berticksichtigt.In den Folgejahrenbis 2032 wird dieser Wert kon-
stant fortgeschrieben.

Unter Beachtung der Anfragen hinsichtlich Kapazititsreservierungen bzw. Kapazititsausbauans priichen nach
§§ 38, 39 Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV)sind die neuen und systemrelevanten Gaskraftwerke mit

100 % fester, dynamisch zuordenbarer Kapazitit (DZK) modelliert worden. Neue Gasspeicher (-erweiterungen)
haben mit 100 % fester, temperaturabhingiger Kapazitit (TaK) Eingangin die Modellierung gefunden. Die Ka-
pazititsansitzeder iibrigen Kraftwerke und Speicher sind ebenfalls dem NEP-Gas -Datenbank-Zyklus,,2022 -
NEP Entwurf” zu entnehmen.

Die Bedarfe der Industrie werden konstant bis 2032 fortgeschrieben, Zusatzbedarfe werden grundsatzlich mit
frei zuordenbaren Kapazititen (FZK) modelliert.

Die Kapazititsbedarfe der geplanten LNG-Anlagen Brunsbiittel und Stade wurden planerisch konkurrierend
zubestehenden Grenziibergangspunkten und Speicheranschlusspunkten als FZK angesetzt. Im Gegensatz
zum Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030fand die LNG-Anlage Wilhelmshaven keinen Eingang indie Mo-
dellierung der Basisvariante.

Auchdas NewCap-Modell zur Ermittlung der Auswirkungen der Marktgebietszusammenlegung fand in der
Basisvariante, anders als noch im Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030, aus den folgenden Griinden keine
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Anwendung: Die Nutzung von NewCap unterstellt eine hohe Liquidititim Marktund eine preisgetriebene
Beschiftigung der LNG-Einspeisegruppen. Daim derzeitigen Marktumfeld schwerabschétzbare politische
Entscheidungen eine grofe Rollespielen, kann dieses Marktverhalten jetzt und vermutlich auch in Zukunft
fir das Zieljahr nicht gesichert angenommen werden. Weiterhin werden fiir die statistische Analyse durch
NewCap historische Datenals Basis der Berechnung verwendet. Diese stehen fiir die LNG-Anlagenin
Deutschland nicht zur Verfiigung. Zudem sind die historischen Daten der Einspeisegruppe Russland nicht
mehr aussagekriftig.

Auchvoneiner Analyse zum langfristigen Kapazititsbedarf sehen die Fernleitungsnetzbetreiber ab.

Inder Basisvariante ergibt sich ein Investitionsbedarf in Hohe vonrund 4,3 Mrd. Euro bis 2032. Davon entfal-
lenrund 2,2 Mrd. Euro auf Netzausbaumafinahmen, die bereits Bestandteil des Netzentwicklungsplans Gas
2020-2030(ohne LNG) waren. 1,7 Mrd. Euro werden fiir LNG-Anlagen inklusive synthetic natural gas (SNG)
veranschlagtund 0,4 Mrd. Euro benétigen die Fernleitungsnetzbetreiber fiir im Netzentwicklungsplan Gas
2022-2032 neu hinzugekommene Mafinahmen. Die Fernleitungsnetzbetreiber beabsichtigen, das Fernlei-
tungsnetz gegeniiber dem aktuellen Stand um 896 km zu erweitern und neue Verdichterleistung in Héhe von
194 MW zuinstallieren. In diesen Netzausbaumafinahmen sind Startnetzmaffnahmen nicht enthalten.

1.2 MBI-Basisvariante

Entsprechend der Bestitigung des Szenariorahmens Gas 2022-2032 vom 20.01.2022 sollten die Fernleitungs-
netzbetreiber, aufbauend auf der Basisvariante, in der M BI-Basisvariante den Einsatz marktbasierter Instru-
mente als Alternative zum Netzausbau, welcher in der Basisvariante ermittelt wurde, priifen. Der vorgelegte
Entwurf zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 enthilt keine MBI-Basisvariante. Die Griinde fir dieses
Vorgehenwerden durch die Fernleitungsnetzbetreiber im Entwurfs dokument zum Netzentwicklungsplan
Gas 2022-2032 dargestellt. Die Bundesnetzagentur nimmt dazuin Kapitel I1. B. 2.2 Stellung.

1.3 Wasserstoffvariante

ImZuge des Szenariorahmens Gas 2022-2032 fiir den Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 habendie Fernlei-
tungsnetzbetreiber im Frithjahr 2021 erneut eine Marktabfrage WEB (Wasserstoff Erzeugung und Bedarf)
durchgefihrt, um die Entwicklung eines deuts chlandweiten Wasserstofftrans portnetzes fortzufithren. Nach
Mafgabe der Bundesnetzagentur ist durch die Abschliisse von Memorandum of Understanding (MoU) zudem
eine hohere Verbindlichkeit erreicht worden, da ein MoU als Voraussetzung dafiir gilt,dass ein Wasserstoff-
projektim Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 Eingang finden darf. Vor diesem Hintergrund finden 257

Projektmeldungen mit MoU aus der Marktabfrage WEB Berticksichtigung bei der Wasserstoffnetzplanung im
Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032.

Weiterhin wurden nach Vorgabe durch die Bundesnetzagentur Elektrolyseprojekte und damit verbundene

Wasserstoffeinspeiseleistungen und -eins peisemengen ab dem Jahr 2029 ein Jahr spéter beriicksichtigt,um
den im Koalitionsvertrag aufgefiihrten 10 GW Elektrolyseleistung im Jahr 2030 zu ents prechen.

Eine weitere Grundlage fiir die Modellierung des Wasserstoffnetzes bilden die Meldungen von Leitungsnet-
zinfrastruktur durch die Fernleitungsnetzbetreiberselbst und durch andere potenzielle Wasserstoffnetzbe-
treiber. 174 Leitungsprojekte werden dabei von den Fernleitungsnetzbetreibern eingebracht, 44 von anderen

potenziellen Wasserstoffnetzbetreibern. Im Gesamten finden 218 Leitungsprojekte mit einer Gesamtldnge von
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rund 6.365 km Beriicksichtigung. Rund zwei Drittel der Gesamtldnge wurden fiir eine Umstellung von beste-
henden Erdgasversorgungsleitungen auf Wasserstoff gemeldet, bei rund einem Drittel handeltes sichum ei-
nen Neubau.

Die Wasserstoffvariante betrachtet auf dieser Datengrundlage zwei Zieljahre: 2027 und 203 2. Fiir das Jahr 2027
wird noch kein zusammenhingendes deutschlandweites Wasserstoffnetz vorhanden sein. Dies zeigt sich erst
imJahr 2032.In2027 beabsichtigen die Fernleitungsnetzbetreiber eine Gesamtleitungslinge von 2.900 bis
3.000kmzu errichten. Die Gesamtkostenbelaufensich auf 2,3 bis 2,8 Mrd. Euro. Bis 2032 wird sich das Netz
auf eine Gesamtleitungslinge von 7.600bis 8.500 km erweitern, wobeisich die Gesamtkosten auf 8,1 bis

10,2 Mrd. Euro belaufen. Die Varianzen sind den unterschiedlichen Modellierungslésungen der Fernleitungs-
netzbetreiber untereinander geschuldet. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs zum Netzentwicklungs-
plan Gas 2022-2032 erfolgte keine finale Einschitzung der Fernleitungsnetzbetreiber, welche Leitungen konk-
ret neu zubauen oder umzustellensind. Die angegebenen Kosten sind daher als indikativ zu betrachten.

Nach Vorgabe durch die Bundesnetzagentur inder Teilneubescheidung vom 11.11.2022 habendie Fernlei-
tungsnetzbetreiber auf Basis der LNGplus -Variante C untersucht, welche Erdgasleitungen fiir eine perspekti-
vische Wasserstoffnutzung umgestellt werden kénnen. Aufgrund der dynamischen Rahmenbedingungenin
der Gaswirts chaft zum Zeitpunkt der Ermittlung wurde dies bisher lediglich fiir das Jahr 2027 untersucht. Die

Ergebnisse gelten auch fiir die LNGplus -Variante B, da diese inihren Modellierungsergebnissen nur geringfii-
gig vonder LNGplus -Variante C abweicht.

Bis zumJahr 2027 kénnen 2.010 km Leitungslidnge auf Wasserstoff umgestellt werden. Davonsind 1.465 km
ohne erdgasverstirkende Maffnahmenund 545 km nur mit erdgasverstirkenden Maffnahmen umstellbar. Die
Kostenbelaufensichauf 0,3 bzw.0,2 Mrd. Euro und betragenin Summe 0,5 Mrd. Euro. Mit der Umsetzung der

erdgasverstirkenden Mafinahmen wére ein Leitungszuwachs im Fernleitungsnetz von 133 km verbunden,
wobei sich die Kosten auf 0,3 Mrd. Euro belaufen.

1.4 LNG-Varianten

Gemaf der Absprache mitder Bundesnetzagentur haben die Fernleitungsnetzbetreiber in den LNG-Varianten
untersucht, inwieweit russische Erdgasimporte durch mégliche deutsche LNG-Anlagen substituiert werden
konnen. Die Eingangsparameter der Basisvariante des bestitigten Szenariorahmens Gas 2022-2032 zum Netz-
entwicklungsplan Gas 2022-2032 bilden dabei weiterhin die wesentliche Grundlage. Folgende Anpassungen
wurden dabei vorgenommen: die Kapazititen der LNG-Anlagen werden planerisch konkurrierend zu russi-
schen Einspeisekapazititen angesetzt. Ferner werden zusétzlich die moglichen LNG-Standorte Wilhelms-
havenund Rostock inder Modellierung berticksichtigt. Fiir einen weiteren Ausgleich von méglichen fehlen-
den Einspeisekapazititen wird zudem eine maximale Auslastung von westeuropiischen LNG-Anlagen und
damit verbundene hohere Einspeisekapazititen an den ents prechenden Grenziibergangspunkten nach
Deutschland angesetzt.

Inder LNG-Variante 1 ergibt sich ein Investitionsbedarfin Hohe vonrund 5,0 Mrd. Euro bis 2032 fiir 987 km
neue Leitungenund 251 MW Verdichterleistung. Die Investitionen fiir die Anbindungs maffnahmen betragen
zusitzlichrund 0,4 Mrd. Euro. Diese sind aber nur informatoris ch aufgefiihrt, da Anbindungsmafinahmen
nicht Bestandteil des Netzentwicklungsplans sind.
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Der Investitionsbedarf fiir die LNG-Variante 2 betrdgt rund 4,5 Mrd. Euro bis 2032 bei 987 km neuen Leitun-
genund 221 MW Verdichterleistung. Die Investitionen fiir die Anbindungsmafinahmenbetragen zus dtzlich

rund 0,4 bis 0,5 Mrd. Euro. Die Spannbreite ist dem Umstand geschuldet, dass fiir den Anschluss der LNG-An-
lageinRostockzwei Varianten untersucht worden sind.

Die LNG-Variante 2.1 besitzt ebenfalls einen Investitionsumfangin Héhe vonrund 4,5 Mrd. Euro bis 2032.
Dariiber hinaus ist der Kilometer- und Leistungszuwachs mit dem der LNG-Variante 2 identisch. Die Investiti-
onen fiir die Anbindungsmaffnahmenbetragen zusitzlichrund 0,5 Mrd. Euro.

1.5 LNGplus-Varianten

Entsprechend der Teilneubescheidung des ergénzten Szenariorahmens Gas 2022-2032 vom 11.11.2022 haben
die Fernleitungsnetzbetreiber drei weitere LNGplus-Varianten vorgelegt, welche die vollstindige Substitution
russischer Erdgasimporte durch LNG-Importe und Eins peisungen tiber die westlichen Grenziibergangspunkte
betrachten. Die LNGplus-Varianten berticksichtigen dabei auch die Gewihrleistung einer ausreichenden Ver-
sorgung der Nachbarldnder mit Trans portkapazititen, insbesonderein Richtung Stidosteuropa. Weiterhin wird
fiir die LNGplus-Varianten aufgrund der geopolitischen Entwicklungen und den Dekarbonisierungsbestrebun-

gen als Annahme zugrunde gelegt, dass sich der Gasbedarf bis zum Jahr 2032 im Vergleich zu 2021 um rund
20 % reduzierenwird. Dies beinhaltetauch die Substitution von Methan zu Wasserstoff in Héhe vonrund 5 %.

ImRahmender LNGplus-Variante A werden alle Anfragen hinsichtlich Kapazititsreservierungen bzw. Kapazi-
tatsausbauanspriiche fir LNG-Anlagen nach §§ 38, 39 GasNZV berticksichtigt, die bis zum 30.09.2022 bei den
Fernleitungsnetzbetreibermn vorlagen. Eine Beriicksichtigung erfolgt auch, wenndie in den Anfragen enthalte-
nen Einspeisekapazititen zur Gewihrleistung der Versorgungssicherheit gar nicht in vollem Umfang erforder-
lichsind. Im Gegensatz dazu werdenin den LNGplus -Varianten B und C bedarfsgerechte Eins peisekapazititen
aus deutschen LNG-Anlagen sowie westeuropdischen Grenziibergangspunkten angesetzt, die fiir die Gewahr-
leistung der Versorgungssicherheit erforderlich sind. In der LNGplus -Variante B werden verstirkt Eins peisun-

genaus deutschen LNG-Anlagenberticksichtigt, wahrend in der LNGplus -Variante C auch verstirkt Eins peise-
kapazititen westeuropdischer Grenziibergangspunkte angesetzt werden.

In der LNGplus-Variante A ergibtsich einInvestitionsbedarfin Héhe von 5,7 Mrd. Euro bis 2032 fiir 1.115 km
neue Leitungenund 257 MW Verdichterleistung. Die Investitionen fiir die Anbindungs mafinahmen der LNG-
Anlagenbetragenzusitzlichrund 0,9 Mrd. Euro. Diese sind aber nur informativ im Entwurfsdokument aufge-
fithrt, da Anbindungs mafinahmen nicht Bestandteil des Netzentwicklungsplans sind.

Der Investitionsbedarf fiir die LNGplus -Variante B betragt 4,3 Mrd. Euro bis 2032 bei 858 km neuen Leitungen
und 173 MW Verdichterleistung. Die Investitionen fiir die Anbindungsmafinahmen der LNG-Anlagen betragen
in dieser Variante zusétzlichrund 0,5 Mrd. Euro.

Die LNGplus-Variante C enthilt alle Netzausbaumafinahmen der LNGplus -Variante B zuziiglich einer grofier
dimensionierten Verdichterstation Achim/Embsen. Dementsprechend ist die Verdichterleistung mit 183 MW
sowie der ermittelte Investitionsbedarf mit 4,4 Mrd. Euro in der LNGplus-Variante C etwas hoher als in der
LNGplus-Variante B.
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2. Ausbauvorschlag

Der Netzausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber basiert auf der LNGplus -Variante C. Mafinahmen,
welche Ergebnis der Modellierung der LNGplus-Variante C sind, jedoch zum Stichtag 01.01.2023 bereits im
Bauwarenbzw. in Betrieb genommen wurden, sind Teil des Startnetzes und daher nicht Bestandteil des Netz-
ausbauvorschlags der Fernleitungsnetzbetreiber. Hingegen haben die Fernleitungsnetzbetreiber aufbauend
auf der LNGplus-Variante C gemif$ § 113b EnWGdie Gasversorgungsleitungen ausgewiesen, die perspekti-
vischbis zumJahr 2027 auf eine Wasserstoffnutzung umgestellt werden konnten und schlagendiese erdgas-
verstirkenden Maffnahmen ebenfalls zum Netzausbau vor.

Der Ausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber enthilt 140 Ausbaumafinahmen, von denen gegeniiber
dem Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 82 neu hinzugekommen sind. Insgesamt enthélt der Ausbauvor-
schlag der Fernleitungsnetzbetreiber einen Leitungsneubau von 951 km (Netzentwicklungsplan Gas 2020-
2030:1.746 km). Daneben wird ein Verdichterzubau von 164 MW (Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030:

405 MW)vorgeschlagen. In Summe ergibt sich ein Investitionsvolumen von4,4 Mrd. Euro bis 2032 laut Ta-
belle 80 im Entwurfsdokument (ca. 1,7 Mrd. Euro entfallen davon auf Maffnahmen aus dem Netzentwick-
lungsplan Gas 2020-2030, ca. 1,9 Mrd. Euro auf Netzausbaumafinahmen fiir LNG-Anlagen, ca. 0,4 Mrd. Euro
werden flir weitere neue Netzausbaumafinahmen benétigt und ebenfalls ca. 0,4 Mrd. Euro entfallen auf erd-
gasverstirkende MaRnahmen). Damitist das Investitionsvolumenum4,1 Mrd. Euro niedrigerals im Netzent-
wicklungsplan Gas 2020-2030(8,5 Mrd. Euro). Beim Vergleich der Investitionskosten und der Anzahl der Maf3-
nahmen mit denen des Netzentwicklungsplans Gas 2020-2030ist jedoch zu beachten, dass die Darstellung
sichinsoferngednderthat, als dass nunmehr die Maffnahmen des sogenannten Startnetzes, nimlich solche,
die zum Stichtag 01.01.2023 bereits im Baubzw. in Betrieb genommen waren, nicht enthalten sind, wohinge-
gen Startnetzmafinahmen im Ausbauvorschlag des Netzentwicklungsplans Gas 2020-2030 miteinbezogen wa-
ren. Dieim Vergleich zum vorherigen Netzentwicklungsplan zus dtzlichen Maffnahmen stehen grofitenteils
im Zusammenhang mit den geplanten LNG-Anlagen, der Versorgungssicherheit Stidosteuropas und erdgas-
verstirkenden Maffnahmen zur Umstellung von Gasversorgungsleitungen auf Was serstoffnutzung.
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IT Rechtliche Entscheidungsgriinde

Der von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgelegte Entwurf des Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 ist
grundsitzlich genehmigungsfihig,da der Ausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber bis auf dieinden
Tenorziffern 1) bis 9) aufgefiihrten MafRnahmen, alle wirksamen Mafinahmen zur bedarfs gerechten Optimie-
rung, Verstirkung und zum bedarfs gerechten Ausbau des Netzes und zur Gewéhrleistung der Versorgungssi-
cherheit enthilt, die in den nichsten zehnJahren netztechnisch fiir einen sicheren und zuverlissigen Netzbe-
trieb erforderlichsind (§ 15a Abs. 1 S.2 EnWG). Im Hinblick auf die in den Tenorziffern 1) bis 9) aufgefiihrten
Mafnahmen verlangt die Bundes netzagentur Anderungen des Entwurfs dokuments zum Netzentwicklungs-
plan Gas 2022-2032vonden Fernleitungsnetzbetreibern (§ 15a Abs.3 S. 4 EnWG).
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A Ermachtigungsgrundlage und formelle Voraus-

setzungen

Nach § 15aAbs. 3S. 5 EnWGkanndie Regulierungsbehorde innerhalb von drei Monaten nach Veroffentli-
chung des Konsultationsergebnisses von den Fernleitungsnetzbetreibern Anderungen des Netzentwicklungs-
plans verlangen. Die Bundesnetzagentur ist als Regulierungsbehérdenach § 54 Abs. 1 Hs.1 EnWGfiir diese
Aufgabe zustindig. Der Ausschluss der Beschlusskammerzustiandigkeit ergibtsichaus § 59 Abs.1S.2 Nr.9
EnWG.

Nach Vorlage des Entwurfs des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 durch die Fernleitungsnetzbetreiber
gab die Bundesnetzagentur gemifs § 15a Abs. 3 S.1 EnWGdentatsdchlichen und potentiellen Netznutzern
vom 16.05.2023 bis zum 13.06.2023 Gelegenheit zur AufRerung.

Die fiir das vorliegende Anderungsverlangenrelevanten Ergebnisse aus den eingegangenen Stellungnahmen
werdennachfolgend in den Ausfithrungen zu den KapitelnII.B., C. und D. beriicksichtigt.

Zwischendem 23.11.2023 und dem 08.12.2023 hatten die Fernleitungsnetzbetreiber die Gelegenheit, sich
schriftlich zur beabsichtigten Ents cheidung der Bundesnetzagentur zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-
2032 zudufern. Die Bundesnetzagentur hat sich wihrend des Anhérungszeitraums in einer Videokonferenz
am 04.12.2023 mit allen Beteiligten zu einzelnen Tenorziffern der beabsichtigten Ents cheidungen ausge-
tauscht. Die Beteiligtenhabenam07.12.2023 iiber den FNB Gas e.V. eine gemeinsame Stellungnahme einge-
reicht. Neben dem redaktionellen Hinweis, dass die in Tenorziffer 2) genannten Maffnahmenin der NEP-Gas-
Datenbank anderslautende ID-Nummern haben, weisensie darauf hin, dass sie - aufgrund der Ergebnisse zur
Negativplanung 2032 fiir das Wasserstoff-Kernnetz - davon ausgehen, nicht zu einer Umsetzung der erdgas-
verstirkenden Maffnahmen, welche sich nichtim Wasserstoff-Kernnetz bestitigt haben, im Rahmendes

Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 verpflichtet zu werden. Die Anpassung der ID-Nummernin Tenorzif-
fer 2) wurden ents prechend vorgenommen.

Des Weiterenhat die die Beteiligte zu 7. am 08.12.2023 eine unternehmensindividuelle Stellungnahme einge-
reicht. Daringeht sie zundchstauf die Mafinahme 809-01,, Leitung Sophienthal -Salzgitter” ein, die aus Sicht
der Bundesnetzagentur eine Anbindungsleitung und keine Netzausbaumafinahme darstelle,da die Salzgitter
Flachstahl GmbH bis jetzt keinen direkten Anschlussandas Fernleitungsnetz, sondernnur andas Verteilnetz
der Avacon Hochdrucknetz GmbH hat. Bereits seit2013 gibe es aber eine Vereinbarung tiber ein Sondernetz-
entgeltzwischen der Salzgitter Flachstahl GmbH und der Avacon Hochdrucknetz GmbH. Die Beteiligte zu 7.
argumentiert nun, dass iiber diese Sondernetzentgelte bereits eine kommerzielle Anbindung des Werks Salz-
gitter der Salzgitter Flachstahl GmbH andas Fernleitungsnetz der Beteiligtenzu 11.bestiinde. Daher seider
Netzkopplungspunkt (NKP) Hallendorf als Netzanschlusspunkt (NAP) des Standortes Salzgitter an das Fernlei-
tungsnetz einzustufen. Da das Netz der Beteiligtenzu 11. abernoch einige Jahre im L-Gas betrieben wiirde
und das Werk Salzgitter tiber die Netze der Beteiligtenzu 7. und der Avacon Hochdrucknetz GmbH mit H-Gas
versorgt wiirde,konne ein Netzausbau nur zum Netz der Beteiligtenzu 7. erfolgen. Daher seizumindest ein
Ausbau zwischen dem H-Gas-Netz der Beteiligten zu 7. und dem NKP Hallendorf (ca. 2 km westlich vom
Stahlwerk der Salzgitter Flachstahl GmbH) als Netzausbaumafinahme anzuerkennen.
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B Materielle Voraussetzungen fiir die grundsatzli-
che Genehmigungsfahigkeit des Netzentwick-
lungsplans

1. Verfahrensrechtliche Voraussetzungen

Die Fernleitungsnetzbetreibersind nach § 15a Abs. 1 S.1 EnWGzustidndig fiir die Erstellung eines gemeinsa-
men nationalen Netzentwicklungsplans.

Dienach § 15a Abs. 2 EnWGvorgegebenen Verfahrensanforderungen haben die Fernleitungsnetzbetreiber
erfiillt. Vor der Vorlage des Entwurfs des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 bei der Bundesnetzagentur
haben die Fernleitungsnetzbetreiber der Offentlichkeit und den nachgelagerten Netzbetreibern Gelegenheit
zur Auflerung gegeben. Die hierfiir erforderlichen Informationen haben sie auf der Internetseite ihres Verban-
des zur Verfligung gestellt. Zu Beginn der Konsultations phase am 16.12.2022 standen das Konsultationsdoku-
ment zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 sowie dazugehorige Anlagen zum Download bereit.

Nach § 15 Abs. 2 S.3 EnWGist seitens der Fernleitungsnetzbetreiber dem Netzentwicklungsplan eine zusam-
menfassende Erklidrung beizufiigen iiber die Art und Weise, wiedie Ergebnisse der Offentlichkeitsbeteiligung
in dem Netzentwicklungsplanberticksichtigt wurden und aus welchen Griinden der Netzentwicklungsplan
nach Abwagung mit den gepriiften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsméglichkeiten gewahlt
wurde.

InKapitel 1.4 des Entwurfs zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 fiihren die Fernleitungsnetzbetreiber
zusammenfassend die Ergebnisse der Offentlichkeitsbeteiligung auf und erliutern, an welchen Stellenim Ent-
wurfsdokument zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 infolgedessen Anpassungenseitens der Fernlei-
tungsnetzbetreiber vorgenommen wurden. Zudem veroffentlichten die Fernleitungsnetzbetreiber mit der An-
lage 7 zum Entwurfs dokument zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 eine Ubersicht iiber die inden Stel-
lungnahmen vorgebrachten Themen. Die Fernleitungsnetzbetreiber sind auf einen grofien Teil der inden
Stellungnahmen aufgeworfenen Punkte eingegangen. Es kann daher von einer Beriicksichtigung der Ergeb-
nisse der Offentlichkeitsbeteiligung ausgegangen werden.

2. Materielle Voraussetzungen

2.1 Gesetzliche Grundlage fiir materielle Voraussetzungen

Der von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgelegte Entwurf des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 ist
grundsitzlich genehmigungsfihig, wenn der Ausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber alle wirksamen
Mafinahmen zur bedarfs gerechten Optimierung, Verstirkung und zum bedarfs gerechten Ausbau des Netzes
und zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit enthilt, die inden nichsten zehn Jahren netztechnisch
fiir einensicherenund zuverlassigen Netzbetrieb erforderlich sind (§ 15aAbs.1 S. 2 EnWG).

Nach § 15aAbs. 2S. 3 EnWGnutzendie Fernleitungsnetzbetreiber beider Erarbeitung des Netzentwick-
lungsplans eine geeignete und allgemein nachvollziehbare Modellierung der deuts chen Fernleitungsnetze.
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Nachfolgend wird aufgefiihrt, inwiefern die Fernleitungsnetzbetreiber grundsitzlich angemessene Annah-
men, die bereits im Szenariorahmen Gas 2022 -2032 ermittelt wurden und von der Bundesnetzagentur am
20.01.2022 sowie mit der Teilneubescheidung vom 11.11.2022 bestitigt wurden, dem Entwurf des Netzent-
wicklungsplans Gas 2022-2032 zugrunde gelegt haben und aus welchen Griinden die Modellierung der Fern-
leitungsnetzbetreiber grundsétzlich nicht zubeanstandenist.

Dabei werden auch die bei der Konsultation der Bundesnetzagentur eingegangenen Stellungnahmen bertick-
sichtigt.

2.2 Grundlagen der Modellierung

Die Fernleitungsnetzbetreiberhaben den Netzausbaubedarf geméaf der Bestéitigung des Szenariorahmens Gas
2022-2032vom20.01.2022 und der Teilneubescheidung vom 11.11.2022 in den M odellierungsvarianten Basis-
variante, Wasserstoffvariante sowie den LNG- und LNGplus -Varianten modelliert. AufSerdem wurden Leis-
tungs- und Mengenbilanzen fiir L- und H-Gas berechnet. Die von der Bundesnetzagentur ebenfalls aufgetra-
gene Modellierung einer M BI-Basisvariante wurde von den Fernleitungsnetzbetreibern nicht durchgefiihrt.

Inder Basisvariante und der Wasserstoffvariante wurden die Anforderungen an das Fernleitungsnetz fiir die
Jahre 2027 und 2032 berechnet und die Kapazititsbedarfe vom 31.12.2027 bzw.vom 31.12.2032 zugrunde ge-
legt. Diese werdenim Rahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 als die Gaswirtschaftsjahre
2027/2028 bzw.2032/2033 ausgewiesen. Fiir die Netzausbaumafinahmen der LNG- und LNGplus -Varianten
wurden die frithestmoglichen Inbetriebnahmezeitpunkte ermittelt.

Die vorgeschlagenen Netzausbaumafinahmen entstammen der LNGplus -Variante C.

Inder Konsultation der Bundesnetzagentur zum Entwurfs dokument des Netzentwicklungsplans Gas 2022-
2032 kritisierten mehrere Konsultationsteilnehmer, dass die Fernleitungsnetzbetreiber die Berechnung der
MBI-Basisvariante nicht durchgefiihrt haben und dass eine MBI-Modellierung injedem Fall Bestandteil des
nichsten Netzentwicklungsplans Gas seinsollte. Ein Konsultationsteilnehmer sprach sich sogar dafir aus,
dass die Berechnung nachgeholt werdensollte.

Die Fernleitungsnetzbetreiber nennen mehrere Griinde, warum auf die Modellierung der M BI-Basisvariante
verzichtet wurde: Die Gastransportsituation hat sich durch den Wegfall der russischen Gaslieferungennach
Deutschland strukturell verdndert. Das NewCap-Modell zur Berechnung der MBI-Prognosen unterstellt eine
hohe Liquidititim Markt und eine preisgetriebene Beschiftigung der LNG-Eins peisegruppen. Im derzeitigen
Marktumfeld spielenaber vor allem schwer abschitzbare kurz- und langfristig wirkende politische Ents chei-
dungeneine Rolle, weshalb dieses Verhalten derzeit und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht gesichert vo-
rausgesetzt werden kann. Weiterhin stehen zum jetzigen Zeitpunkt die konkreten Standorte und Leistungen
der neuen LNG-Anlagennochnicht abschlieflend fest. Zudem sind nicht alle finalen Investitionsentscheidun-
genfir die geplanten LNG-Anlagen getroffen worden. Auch die fiir das NewCap-Modell benétigten histori-
schen Daten stehen nicht mehr bzw. noch nicht zur Verfiigung.

Die Bundesnetzagentur schliefRt sich der Einschiatzung der Fernleitungsnetzbetreiber an. Siehélt eine Berech-

nung der MBI-Prognosen aber im nichsten Netzentwicklungsplan Gas fiir geboten, um tiberfliissige Netzaus -
baumafinahmen zuidentifizieren und damit die Kosten fiir alle Nutzer des Gasnetzes im Rahmen zu halten.
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2.3 Ausfiihrungen zum Ausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber

Der Ausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber basierend auf der LNGplus -Variante C umfasst grundsitz-
lichalle wirksamen M affnahmen zur bedarfs gerechten Optimierung, Verstirkung und zum bedarfs gerechten
Ausbaudes Netzes und zur Gewihrleistung der Versorgungssicherheit,die inden nichsten zehnJahren netz-
technisch fiir einen sicheren und zuverlissigen Netzbetrieb erforderlichsind (§ 15a Abs.1 S. 2 EnWG). Aus ge-
hend vonder in der Teilneubescheidung des Szenariorahmens Gas 2022-2032 der Bundesnetzagentur vom
11.11.2022 getroffenen Annahme, dass russische Erdgasimporte vollstindig durch LNG-Importe und Einspei-
sungeniiber die westlichen Grenziibergangspunkte substituiert werden miissen, istlediglich den LNGplus -
Varianten dieses Szenario zugrunde gelegt. Es ist daher grundsatzlich angemessen, dass die Fernleitungsnetz-
betreiber im Rahmen des Entwurfs des Netzentwicklungsplans Gas 2 022-2032 vergleichende Ausfithrungen
zuder Wahl des Ausbauvorschlags insbesondere zu denberechneten LNGplus -Varianten treffen.

Inder seitens der Bundesnetzagentur durchgefiihrten Konsultation zum Entwurf des Netzentwick lungsplans
Gas 2022-2032 wurde vorgebracht, die LNGplus -Variante A sei vorzugswiirdig, da sie die hochstmogliche Resi-
lienz der deutschen Gasversorgung aufweise. Es wurde darauf hingewiesen, dass lediglichin der LNGplus -Va-
riante A den eingegangenen Anfragen nach §§ 38, 39 GasNZV ausreichend R echnung getragen wurde. Die fiir
die LNG-Anlagen angefragten Kapazititen seien fiir die Versorgungssicherheit erforderlich und eine Begren-
zung der Kapazititen, wie sie in den LNGplus -Varianten B und C angenommen wird, sei abzulehnen. Zudem
wurde eingewendet, bei einigen LNG-Anlagen sei die Projektreife nunmehr weit vorangeschritten und der
damiteinhergehende erhohte Kapazititsbedarf solleauch im vorliegenden Netzentwicklungsplan Gas 2022-
2032 abgebildet werden. Es sind allerdings auch Stellungnahmen eingegangen, diesich kritisch gegentiber der
Hoéhe der Kapazititsbereitstellung inallen drei LNGplus -Varianten positionieren und diese als Uberkapaziti-
ten betrachten. Im Hinblick auf die gesetzlich festgelegte Dekarbonisierung sollten moglichst wenig Kapazita-
ten fir LNG-Anlagenbereitgestellt werden. Zum Teil werdenin den Stellungnahmen die von den Fernlei-
tungsnetzbetreibernvorgeschlagenen Ausbaumafinahmen der LNGplus -Variante C unterstiitzt, es wird aber
auch darauf hingewiesen, dass sich der Ausbaubedarf abhingig von der Umsetzung der LNG-Anlagen noch
dndern konne.

Der Ausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber ist gegeniiber der LNGplus -Variante A vorzugswiirdig,
denn in der LNGplus-Variante A werden die zur Substitution der russischen Erdgaseinspeisungen erforderli-
chen Kapazititen deutlich tibers chritten. Im Rahmen der Modellierung der LNGplus-Variante A wurdenalle
Anfragenhinsichtlich Kapazititsreservierungen bzw. Kapazititsausbauans priiche fiir LNG-Anlagennach

§§ 38, 39 GasNZV bericksichtigt, die bis zum 30.09.2022 bei den Fernleitungsnetzbetreibern vorlagen. Insge-
samt wurden Anfragen hinsichtlich Kapazitatsreservierungen bzw. Kapazititsausbauanspriiche fir LNG-Anla-
gennach §§ 38,39 GasNZVin Hohe von 182 GWh/h gestellt. Die Leistungs- und Mengenbilanzen der Fernlei-
tungsnetzbetreiber zeigen, dass durch den Wegfall russischer Eins peisekapazititen eine Substitution von Ka-
pazititeninder Hohe von 92 GWh/h fir die Versorgung von Deuts chland und zusitzlich zu denbestehenden
Ausspeisekapazititen an Grenziibergangspunktenin Héhe von 23 GWh/h zur Versorgung der stidosteuropéi-
schen Nachbarldnder ausreichend und damit erforderlichist.

Wie bereits inder Teilneubescheidung vom 11.11.2022 aufgefiihrt, habenu. a. Betreiber von LNG-Anlagen,
deren Reservierungsanfrage nach § 38 GasNZV wegen fehlender Kapazititim Fernleitungsnetz nicht bertick-
sichtigt werden konnte, einen Anspruch darauf, dass die ander LNG-Anlage benétigte Eins peisekapazititim
Rahmen des Kapazititsausbaus bereitgestellt wird, lediglich dann, sofernsich die Erforderlichkeit auf Grund-
lage des indem Verfahrender Netzentwicklungsplanung nach § 15a EnWG ermittelten Kapazitatsbedarfs
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ergibt(§ 39 Abs.1 GasNZV). Vorliegend haben die Fernleitungsnetzbetreiber mit Modellierung der LNGplus -
Variante A und der darin enthaltenden Beriicksichtigung aller Anfragennach §§ 38,39 GasNZV die beantrag-
ten Kapazititenindas Verfahren der Netzentwicklungsplanung eingebracht. Ein Anspruch auf Bereitstellung
der angefragten Kapazititaus den §§ 38,39 GasNZV involler Hohe besteht aus den nachfolgenden Erwagun-
genvorliegend nicht, dennder aus der LNGplus-Variante A resultierende Netzausbau ist weder bedarfsgerecht
noch zur Gewéhrleistung der Versorgungssicherheit erforderlich. Die Realisierung aller Projekte, die bis zum
Stichtag 30.09.2022 eine Anfrage nach §§ 38, 39 GasNZV gestellt haben, ist, vor dem Hintergrund, dass die da-
bei zugrunde gelegten Eins peisekapazititen deutlich hoher wiren als seinerzeit durch russische Importe ur-
spriinglich zur Verfiigung standen, hochst unwahrscheinlich. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass indieser
Umbruch- und Krisenphase kurzfristig viele alternative Standorte und Projekte in Erwédgung gezogen und ge-
priift wurden, um eine moglichst breite Auswahl an Substitutionsmdéglichkeiten zu erhalten. Ein Kapazitits-
ausbau, der alle Anfragennach §§ 38, 39 GasNZV bedienen wiirde, ist daher aus Griinden der Versorgungssi-
cherheitnicht erforderlich. Dain der LNGplus-Variante A gegeniiber den LNGplus -Varianten Bund C von
einem deutlich grofleren Netzausbau und dadurch von wes entlich héheren Netzausbaukosten auszugehenist,
istdiese Variante mithinauch nicht verhiltnismafiig.

Bereits mit der Teilneubescheidung vom 11.11.2022 hat die Bundesnetzagentur den Fernleitungsnetzbetrei-
bernaufgegeben, bei der Auswahl der vorzugswiirdigen M odellierungsvariante die aus Netzsicht effizienteste
Losung zu ermitteln. Dies bedeutet aus Sicht der Bundesnetzagentur einen moglichst geringen Netzausbau bei
gleichzeitig schnellstmoglicher Realisierung der erforderlichen Netzausbaumafinahmen. Im Hinblick auf die
LNGplus-Variante A haben die Fernleitungsnetzbetreiber nachvollziehbar dargelegt, dass eine Realisierung
des aus dieser Variante resultierenden Netzausbaus insbesondere im Vergleich zu den LNGplus -Varianten B
und C deutlich spater erfolgen wiirde. Auch dieser Gesichts punkt spricht gegen LNGplus-Variante A, da ein
schnell realisierbarer Netzausbauvorschlag aus Griinden der Versorgungssicherheit vorzugswiirdig ist.

Der in der Teilneubescheidung vom 11.11.2022 seitens der Bundesnetzagentur vorgegebene Ansatz, mitden
LNGplus-Varianten B und C nicht die gesamte Hohe der insgesamt nach §§ 38, 39 GasNZV angefragten Kapa-
zititenzu betrachtenund die vonden Fernleitungsnetzbetreibern vorgeschlagene Clusterung, istinder Mo-
dellierung der Fernleitungsnetzbetreiber umgesetzt worden und grundsétzlich nicht zu beanstanden.

Die Fernleitungsnetzbetreiberhaben dabei entsprechend der Vorgaben aus der Teilneubescheidung Mafinah-
men identifiziert, bei denen die Planung zum Zeitpunkt der Teilneubescheidung bereits weit fortgeschritten
war oder die sich bereits im Baubefanden, um eine moglichst schnelle Realisierung der Kapazititsbereitstel -
lung zu gewihrleisten. Dariiberhinausgehende, zus tzliche Kapazititen wiirden nach Aussagen der Fernlei-
tungsnetzbetreiber weitere Netzausbaumafinahmen erfordern, welche nicht kurzfristigumsetzbar seienund
zur Verzdgerung der schnellumsetzbaren Maffnahmen fiihren. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben nach-
vollziehbar dargelegt, wie sieanhand dieser schnell umsetzbaren Mafinahmen eine Verteilung der Kapazititen
auf die jeweiligen Cluster vorgenommen haben.

Bei dem Prozess der Netzentwicklungsplanung Gas handelt es sichumeinrollierendes Verfahren, denn der
Netzentwicklungsplan Gas wird in zweijdhrigem Turnus aufgestellt und jeweils fortgeschrieben. Im derzeit
laufenden Verfahren zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 wurden seitens der Fernleitungsnetzbetreiber
auf Grundlage des Szenariorahmens Gas 2022-2032 und der bereits erwédhnten Teilneubescheidung der Bun-
desnetzagentur die Modellierungen durchgefiihrt. Die dazu gehérigen Eingangsgrofien (Kapazititsbedarfe)
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wurden aufgrund der Kenntnislage der Fernleitungsnetzbetreiber bis zum Zeitpunkt des Erlasses der Teilneu-
bescheidung vom 11.11.2022 vorgeschlagen und von der Bundesnetzagentur als nachvollziehbar betrachtet.
Im Hinblick auf denkommenden Turnus der Netzentwicklungsplanung Gas werden die Fernleitungsnetzbe-
treiber mit Vorlage des ndchsten Szenariorahmens Gas fiir den Netzentwicklungsplan Gas die Kapazititsbe-
darfe neu bewerten. Es ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der Entwicklungenbei der Planung der ver-
schiedenen LNG-Anlagen Kapazititsbedarfe andern werden. Im nichsten Verfahren wird dann gepriift wer-
den, ob weitere Netzausbaumafinahmen zu identifizierensind,bei denen der Planungsstand im Vergleich zu
der Kenntnislage im Herbst 2022 weiter fortgeschrittenist, sodass manvon einer Realisierung des Projekts
ausgehenkann.

Der Ausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber istauch gegentiber der LNGplus -Variante B vorzugswiir-
dig. Die Modellierungen der Fernleitungsnetzbetreiber haben ergeben, dass die LNGplus -Varianten Bund C
sichlediglichim Hinblick auf eine einzelne Mafinahme (eine grofRer dimensionierte Verdichterstation
Achim/Embsen) unterscheiden. Infolge dieser Mafinahme verursacht die LNGplus-Variante C zwar geringfi-
gig hohere Netzausbaukosten (nach aktuellen Planungen ca. 56 Mio. Euro mehr). Sie fithrt aber zu deutlich
hoherer Flexibilitit und Diversifizierung der verschiedenen Importrouten, da sie im Vergleich zur LNGplus-
Variante B hohere Einspeisekapazititen aus westeuropiischen Grenziibergangspunkten ermdéglicht und
gleichzeitig die Alternative erhaltenbleibt, die Einspeisekapazititen wie in der LNGplus-Variante B bereitstel-
lenzu kénnen.

Der durch denrussischen Angriffskrieg aus geloste Umbruch in der Gaswirtschaft fithrt auch weiterhin zu er-
heblichen Unsicherheitenim Hinblick auf die Realisierung der aktuell geplanten Mafdnahmen zur Substitu-
tion der russischen Importe, insbesondere der aktuell geplanten deutschen LNG-Anlagen. Eine Netzplanung,
die durch geringfligig umfangreicheren Netzausbau mehrere potentielle Szenarien abdeckt und dadurch eine
relevante Erh6hung der Flexibilitit und Versorgungssicherheit erzielt, ist vor diesem Hintergrund sinnvoll
und angemessen.

Somitentspricht der Ausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber basierend auf der LNGplus -Variante C
grundsétzlich den Anforderungendes § 15a EnWG. Sofern einzelne Mafinahmen des Ausbauvorschlags der
Fernleitungsnetzbetreibernicht den Anforderungendes § 15a EnWGgentigen, sind diese inden Tenorziffern
1) bis 9) aufgefiihrt und in Kapitel II. C. begriindet.

Die Fernleitungsnetzbetreiberhaben gem. § 113b EnWG Gasversorgungsleitungen aus gewiesen, die perspekti-
vischbis zumJahr 2027 auf eine Wasserstoffnutzung umgestellt werden konnten und schlagen diese erdgas-

verstirkenden Maffnahmen ebenfalls zum Netzausbau vor. Ausfithrungen diesbeziiglich sind in Kapitel II. B.
2.12 zufinden.

2.4 Ausfiihrungen zur Verbrauchsreduktion

Entsprechend der Ergédnzung zum Szenariorahmen Gas 2022-2032 der Fernleitungsnetzbetreiber vom
26.09.2022 sowie der Teilneubescheidung durch die Bundesnetzagentur vom 11.11.2022 istinden LNGplus -
Varianten die Entwicklung des Erdgasverbrauchs neubewertet worden. Hintergrund ist auch hier der russi-
sche Angriffskrieg und dessen Auswirkungen auf den Gasmarkt, wo unter anderem die stark steigenden Gas-
preise zu einer Reduzierung auf der Verbrauchsseite gefiihrt haben. Mit Blick auf die Langfristigkeit der Be-
trachtungen des Netzentwicklungsplans Gas kannzwar nicht ausgeschlossen werden, dass die konkreten Aus-
wirkungen auf die Verbrauchsseite mit steigendem Gasangebot zukiinftig wieder abgemildert werden. Vor
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dem Hintergrund des gesetzlich festgelegten Ziels, bis zum Jahr 2045 Treibhausgasneutralitit zu erreichen,
werden die bisherigen Annahmen zur Verbrauchsentwicklung aber ohnehin dauerhaft angepasst werden
miissen. Dieser Prozesshat sich wegen des Ukrainekriegs starkbeschleunigt. Im Hinblick auf die unsichere
kiinftige Versorgungssituation und das zukiinftig zu erwartende verinderte Gasangebot sowie das hdhere
Gaspreisniveauin Deutschland ist daher davon auszugehen, dass diese Verbrauchsreduktion keine v oriiberge-
hende, sondern eine fortwihrende Entwicklung darstellt.

Aus dengenannten Griinden haben die Fernleitungsnetzbetreiber auf Basis von Studien® zur zukiinftigen Erd-
gasbedarfsentwicklung eine Mengenreduktionvon 20 % bis zum Jahr 2032 gegeniiber 2021 unterstellt, worin
5 % Substitution von Methan zu Wasserstoff enthalten sind. Die Auswirkungen des angenommenen Gasmen-
genrilickgangs auf die Ausspeiseleistungsentwicklung wurden auf Grundlage der FfE-Studie? ermittelt. Entge-
gender Vorgabender Teilneubescheidung, die auf der Verbrauchsseite bei den Ausspeiseleistungen der Ver-
teilnetzbetreiber und Industriekunden fiir das Jahr 2032 einen Leistungsriickgang von 9,4 % gegeniiber dem
Jahr 2021 vorsieht, haben die Fernleitungsnetzbetreiber die gemeldeten Kapazititen der Verteilnetzbetreiber
und Industriekunden aus demJahr 2022 als Grundlage genommen. Dies hat zur Folge, dass die Verbrauchsre-
duktionbei den Verteilnetzbetreibernin den LNGplus -Varianten fiir 2032 insgesamt um 717 MWh/h zu nied-
rig ausfillt. Dies entsprichtbei den vonden Fernleitungsnetzbetreibern an die Bundesnetzagentur tibermittel-
ten Werten zu den insgesamt gemeldeten Kapazititen der Verteilnetzbetreiber fiir 2021 von273.618 MWh/h
und 2022 von 274.409 MWh/h einer relativen Abweichung von 0,3 %. Bei den Industriekunden fallt die Ver-
brauchsreduktion fiir 2032 insgesamt um 1.453 MWh/h zu niedrig aus. Dies entspricht bei deninsgesamt ge-
meldeten Kapazitaten der Industriekunden fiir 2021 von 22.779 MWh/h?*und 2022 von 24.383 MWh/h* einer
relativen Abweichung von 7 %. Bei einer gesamthaften Betrachtung fallt die Verbrauchsreduktionin den
LNGplus-Varianten durch die Referenzierung auf das Jahr 2022 anstatt 2021 somit insgesamt um
2.170MWh/hzugering aus.

Inder Gesamtbetrachtung werdeninden LNGplus -Varianten dadurch mindestens ausreichende Kapazititen
fiir die Bedarfe der Verteilnetzbetreiber und Industriekunden berticksichtigt, sodassderen ausreichende Ver-
sorgung vorausgesetzt werden kann. Individuell sind theoretisch hdhere Abweichungeninden gemeldeten
Kapazititen einzelner Verteilnetzbetreiber oder Industriekunden zwischen 2021 und 2022 méglich. Betrachtet
man indiesem Zusammenhang jedoch die Unters chiede in den Netzausbauvorschligen der Basisvariante, in
der die obenbeschriebene Verbrauchsreduktion nicht angesetzt wurde, und der zum Ausbau vorgeschlagenen
LNGplus-Variante C, so ist eine hohe Schnittmenge in den Netzausbauvorschldgen zu erkennen. Es zeigt sich,
dass keine der Netzausbaumafinahmen, die in der Basisvariante aber nichtin der LNGplus -Variante C bend-
tigt wird, in Zusammenhang mit der Versorgung von Verteilnetzen oder Industriekunden steht. Aus Sicht der
Bundesnetzagentur ist daher davon auszugehen, dass individuell héhere Abweichungen durch die bereits er-
mittelten Netzausbaumafinahmenin der LNGplus-Variante C gedeckt sind.

! Ergiinzung zum Szenariorahmen Gas 2022-2032, Kapitel 3.2.

2 https://www.bdew.de/documents/2329/201411_Einflussfaktoren-Leistungebedarf-VNB.pdf
3 NEP-Gas-Datenbank Zyklus ,, 2020 - NEP Bestétigt“ der Basisvariante.

4 NEP-Gas-Datenbank Zyklus , 2022 - NEP-Entwurf* der Basisvariante.
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Eine weitere Folge ist,dass durch die insgesamt zu niedrig angesetzte Verbrauchsreduktionvon2.170 MWh/h
auf der Einspeiseseite fiir eine ausgeglichene Leistungsbilanz im Grunde jene 2.170 MWh/himJahr 2032 an
Einspeisekapazitit nicht benttigt wirden. Setzt man die zusatzliche Einspeisekapazitit von2.170 MWh/hin
diesem Zusammenhang mit der Summe aller Einspeisekapazititen aus der LNGplus-Variante C mit

341 GWh/h®ins Verhiltnis, so stellt diese einen Anteil von 0,6 % dar. Inwiefern eine Anpassung der Einspeise-
kapazititen tatsichlich einen mafgeblichen Einfluss auf das Modellierungsergebnis hitte und ein angepasstes
Ergebnis die zukiinftige Realitit besser abbilden wiirde, ist bereits aufgrund des quantitativ niedrigen Wertes
der Abweichung zwischen 2021 und 2022 nicht ersichtlich. Vielmehr reduziert dieses Ergebnis das aufgrund
eines fehlenden Netzausbaus in Frankreich vorhandene negative Saldo in der H-Gas Leistungsbilanz.

Die vorgebrachten Punkte legen dar, weshalb die Modellierung und die erzielten Ergebnisse, insbesondere in
Form des ermittelten Netzausbauvorschlags,auch mit einer Verbrauchsreduktion auf Basis des Jahres 2022 als
unschéidlich eingestuft werden kénnen. Da selbst die Neumodellierung der LNGplus -Varianten mit einer Ver-
brauchsreduktion auf Basis des Jahres 2021 keine relevanten Auswirkungen auf die als Ergebnis ermittelten
Netzausbaumafinahmen hitte, wird die Vorgabe einer solchen seitens der Bundesnetzagentur als nicht sinn-
voll betrachtet. Eine Neumodellierung hitte einen erneuten, massiven Zeitverzug des Verfahrens zum Netz-
entwicklungsplan Gas 2022-2032 zur Folge. Das aktuelle Verfahrenist durch die Notwendigkeit der Modellie-
rung der LNGplus-Variantenbereits um ca. 9 Monate verzogert.Jede weitere Verzégerung istim Hinblick auf
die notwendigen Ausbaumafinahmen zur Substitution russischer Erdgasmengenim Rahmen der Versor-
gungssicherheit sehr kritisch zu sehen. Auf Grundlage dieses Sachverhaltes sieht die Bundesnetzagentur trotz
der Nichteinhaltung der Vorgaben aus der Teilneubescheidung ausnahmsweise davon ab, vonden Fernlei-
tungsnetzbetreibern eine Neumodellierung zu verlangen.

Zusétzlichzuder obenbeschriebenen Verbrauchsreduktionist eine weitere Verbrauchsreduktion durch eine
Substitution von Methan durch Wasserstoff auf Basis der Informationen aus der Marktabfrage,, Wasserstoff-
abfrage fiir Erzeugung und Bedarf” projekts pezifisch berticksichtigt. Bei Neubau- und Bestandskraftwerken
sind im Hinblick auf die Gewéhrleistung der Versorgungssicherheit Strom keine Anpassungen des Verbrauchs
durchdie Fernleitungsnetzbetreiber vorgenommen.

Dieinden LNGplus-Varianten angesetzten Annahmen zur Verbrauchsreduktion wurdenbereits durch die
Fernleitungsnetzbetreiberim ergénzten Szenariorahmen Gas 2022-2032 vom 26.09.2022 konsultiert. Die dort
eingegangenen Stellungnahmen, unter anderem auch jene zu dem obenbeschriebenen Vorgehenbzgl.der
Annahmen zur Verbrauchsreduktion, sind in die Ents cheidung der Bundesnetzagentur im Rahmen der Teil-
neubescheidung vom 11.11.2022 eingegangen. Dort wirddas Vorgehen unter anderem wie folgt begriindet:
»Die Bundesnetzagentur hilt die von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgeschlagenen Annahmen zur Ver-
brauchsreduktion fiir angemessen und plausibel. Da die Fernleitungsnetzbetreiber ihre Annahmen zum lang-
fristigen Mengenriickgang unter Einbeziehung aktueller Studien ermittelt habenund die Berechnung der ent-
sprechenden Leistungsreduktion auf Grundlage der FfE-Studie erfolgensoll, sind keine Anhaltspunkte er-
sichtlich, dass die Annahmen auf falschen Prognosegrundlagen oder unter Riickgriff auf unsachgerechte Be-

5 Entwurfzum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032, Seite 131, Tabelle 48.
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rechnungsmethodenberuhen. Insbesonderewire eine weitergehende Differenzierung der Verbrauchsredu-
zierung nur unter Einbeziehung aller relevanten Akteure und dementsprechend ohne eine - unter den aktuel-
len Gegebenheiten nicht hinnehmbare - Verzégerung moéglich gewesen.“®

Inder Konsultation des Netzentwicklungsplans Gas 2022 -2032 durch die Bundesnetzagentur sind dennoch
einige den Szenariorahmen Gas 2022-2032 betreffende Stellungnahmen zu den Annahmen der Verbrauchsre-
duktioneingegangen. Dort zeichnet sich ein sehr heterogenes Bild. So wird das Vorgehenin einigen Stellung-
nahmen begriifit und als angemessen angesehen. Andere Stellungnahmen sehen die Mengenreduktionvon
20 % als zu gering an. Wiederum andere kritisieren die pauschale Reduktionsvorgabe und wiinschensich ei-
nen Bottom-Up-Ansatz, bei dem die Verbrauchsreduktion auf den Langfristprognosen der Verteilnetzbetrei-
ber, teilweise auch unter Beriicksichtigung gesetzlicher Klimaschutzziele,basiert.

Die vorgebrachte Kritik istaus Sicht der Bundesnetzagentur nachvollziehbarund muss bei den Fernleitungs-
netzbetreibernindie Erstellung des kommenden Szenariorahmens Gas einflieflen, um einen genehmigungs-
fadhigen Szenariorahmen Gas vorlegen zu kénnen. Dort sind von den Fernleitungsnetzbetreibern unter Be-
riicksichtigung gesetzlicher Klimaschutzziele gemeinsam unter Einbindung der Verteilnetzbetreiber Losun-
genzuentwickeln, wie die Entwicklung des zuktnftigen Erdgasverbrauchs sinnvoll in der Netzplanung abge-
bildet werden kann. Im aktuellen Netzentwicklungsplan Gas war eine weitergehende Differenzierung der Ver-
brauchsreduktion mit Einbindung aller relevanten Akteure und Berticksichtigung aller lokalen und regiona-
len Spezifika aufgrund des Handlungsdrucks, schnelle Losungenim Hinblick auf die Versorgungssicherheit
Gas liefernzu miissen, nicht mehr moglich.

2.5 Annahmen zu nachgelagerten Netzbetreibern

Der von den Fernleitungsnetzbetreibern geplante Kapazititsansatz fiir nachgelagerte Netzbetreiber ist nicht
zubeanstanden.

Inder Basisvariante erfolgt die Modellierung der Kapazititsbedarfe der Verteilnetzbetreiber durch die Fernlei-
tungsnetzbetreiber geméaf der Bestitigung des Szenariorahmens Gas 2022-2032vom 20.01.2022.

Als Startwert haben die Fernleitungsnetzbetreiber dieinternen Bestellwerte fiir das Jahr 2022 angesetzt und
betrachten dann die Werte entsprechend der plausibilisierten Langfristprognose gemif$ § 16 Kooperations-
vereinbarung Gas (KoV)bis einschlieRlich 2027. Fiir denrestlichen Zeitraum bis 2032 wird dieser Wert kon-
stantund nicht weiter steigend fortgeschrieben.

Die Methodik zur Modellierung der Kapazititsbedarfe der Verteilnetzbetreiber ents pricht dem Vorgehenvor-
heriger Netzentwicklungspléne.

Inden LNGplus-Varianten, die auf Grundlage der Teilneubescheidung modelliert wurden, wurde zusétzlich

auf der Verbrauchsseite bei den Ausspeiseleistungen der Verteilnetzbetreiber fiir das Jahr 2032 ein Leistungs-
riickgang von 9,4 % bezogen auf den Startwert der internen Bestellung des Jahres 2022 bis zum Zieljahr 2032

angesetzt.

6 Teilneubescheidung der Bestitigung des Szenariorahmens Gas 2022-2032, Seite 16.
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2.6 Annahmen zu Gaskraftwerken

Der von den Fernleitungsnetzbetreibern geplante Kapazititsansatz fiir die Gaskraftwerkeist nicht zubean-
standen. Inverschiedenen Stellungnahmen wird, wie bereits in der Vergangenheit, die Modellierung der Neu-
baukraftwerke mit DZK kritisiert und die Modellierung mit dem Kapazititsprodukt FZK gefordert. Es istje-
doch, wie bereits dargelegt’, zwischen der Modellierung mit dem Kapazititsprodukt DZK und dem konkreten
Zuordnungspunkt, mit dem modelliert wurde, zu unterscheiden. Gegenstand der vorliegenden Entscheidung
istlediglich die Angemessenheit der Wahl der Zuordnungs punkte und nicht das Kapazititsprodukt DZK, Giber
das bereits im Rahmen des Szenariorahmens Gas 2022-2032 abschliefend entschieden wurde. Ferner weist die
Bundesnetzagentur an dieser Stelle auf die Entscheidung® des Oberlandesgerichts (OLG) Diisseldorf vom
25.01.2023 hin, welche bekriftigt, dass der in § 39 GasNZV geregelte individuelle Ausbauanspruch durch die
Bereitstellungvon DZK an Stellevon FZK erfiillt werden kann. In diesem Zusammenspiel kann mit dem Ka-
pazititsprodukt DZK unverhiltnisméafiger Netzausbau vor dem Hintergrund der derzeit stattfindenden
Transformation der Gaswirtschaftbegrenzt werden.

Auchdie im Entwurfsdokument zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 aus gewiesenen Zuordnungs-
punkte der systemrelevanten und neuen Gaskraftwerke fiir den Ansatz mit dem Kapazitatsprodukt DZK sind
sachgerecht gewdhlt worden. Sie ents prechen den Anforderungen der Bundesnetzagentur, wonach Zuginge
zuliquiden Handelsmirkten und ausreichende Kapazititen gewahrleistet sein miissen oder aber eine einver-
nehmliche Abstimmung der Zuordnungspunkte mit den betroffenen Kraftwerksbetreibern erfolgt sein muss.
Die wesentliche Basis fiir eine trans parente Darstellung der Vorgehensweise zur Wahl der Zuordnungspunkte
bildethier der ,,Annual Report onthe Results of Monitoring the internal Natural Gas Marketin2021“ (ACER Mo-
nitoring Report 2021y der europiischen Regulierungsbehérde ACER, welcher die Liquiditit der europdischen
virtuellen Handelspunkte eins chitzt.

Die Bewertungenim ACER Monitoring Report 2021 entstammen einem Betrachtungszeitpunkt, welcher vor
dem Wegfall des Transports russischer Erdgasmengen nach Europa und Deutschland liegt. Die Fernleitungs-
netzbetreiber bekriftigeninihren Ausfiihrungen zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 jedoch, dass die
Liquiditat der aktuell verwendeten Zuordnungspunkte Bunde (Niederlande), Dornum und Emden (Norwe-
gen), Ellund (Didnemark), Eynatten und Wallbach (Italien, Frankreich), Uberackern/Uberackern 2 (Osterreich)
und VIP Brandov-THE-Nord(Tschechische Republik) weiterhin gegebenist.

Durchdie Schaffung von zusatzlichen LNG-Kapazititenin Deuts chland und dem Ausbau von Transportkapa-
zititenzu denangrenzenden westeuropiischen Grenziibergangspunkten wird die Liquiditit der Handels-
markte dieser Linder, gerade auch vor dem Hintergrund des Wegfalls russischer Erdgasmengen, weiter gestei-
gert. Dies betrifftim Besonderen die Zuordnungspunkte Bunde, Eynattenund VIP Belgium-THE-Siid. Andem
Zuordnungspunkt Ellund kann mit Blick auf Analysen des dinischen Netzbetreibers Energinet ebenfalls von
einer Gewahrleistung der Liquiditit aus gegangen werden.'® Da es sich bei den Zuordnungspunkten Dornum
und Emden um wesentliche Importpunkte fir norwegisches Erdgas handelt, ist hier ebenfalls die Liquiditat
als gesichert anzusehen, wie insbesondere auch die Importanteile in der deutschen Erdgasversorgung nach

7 Anderungsverlangenzum Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030, Seite 28.
8 Az. VI-3 Kart 83/21 [V].
9 https://www.acer.europa.eu/Publications/ACER_Gas_Market_Monitoring_Report_2021.pdf, Seite 73f.

10 https://en.energinet.dk/media/fowpvwbj/gasredeg%C3%B8relse_22_engelsk.pdf, Seite 24.
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dem Wegfall der russischen Erdgasmengen zeigen. Uber die Zuordnungspunkte VIP-Germany-CH und Wall-
bachwerdenvor allemdie franzésischenund italienischen Handelsmarkte erreicht. Auch hier ist die Liquidi-
tit mit den dortigen, anhaltend hohen Importenvon LNG als gesichert anzusehen.

Aus Sicht der Bundesnetzagentur sind die Zuordnungspunkte Uberackern/Uberackern 2 und VIP-Brandov-
THE-Nord grundsitzlich zu hinterfragen, da diese in der Vergangenheit wesentliche Eins peisepunkte russi-
scher Erdgasmengen indas deutsche Fernleitungsnetz dargestellt haben. Fiir den Zuordnungs punkt Uber-
ackern/Uberackern 2 bekriftigen die Fernleitungsnetzbetreiberin dem Entwurfs dokument zum Netzent-
wicklungsplan Gas 2022-2032jedoch, dass weiterhin ausreichend hohe Erdgasmengen am Central European
Gas Hub gehandelt werden, eine ents prechende Versorgung von Stidosteuropa gegebenist und damitdie Li-
quiditit weiterhin als ausreichend bewertet werden kann. In den Erérterungsterminen, die die Bundesnetza-
gentur mit den Fernleitungsnetzbetreibernim Nachgang der Vorlage des Entwurfs des Netzentwicklungs-
plans Gas 2022-2032 gefiihrt hat, haben die betroffenen Fernleitungsnetzbetreibern dariiber hinaus betont
und ausgefiihrt, dass die Beurteilung des Zuordnungspunkts Uberackern/Uberackern2 aus dem ACER-Be-
richt anhaltend Bestand hat und mit den Kraftwerksbetreibern abgestimmt ist.

Fiir den Zuordnungs punk VIP-Brandov-THE-Nord haben die betroffenen Fernleitungsnetzbetreiberin den
Erorterungsterminen mitgeteilt, dass insoweit zwar keine umfassende und aktuelle Liquidititseinschitzung
vor dem Hintergrund der neuen Flusssituationim Fernleitungsnetz gegeben werden kann. Der Zuordnungs-
punkt sei aber nur nach Absprache und mit Zustimmung der jeweils betroffenen Kraftwerksbetreiber zuge-
teilt worden. Eine neue Liquiditatseinschitzung ist auf den nichsten Netzentwicklungsplan-Zyklus zu verta-
gen. Sofern fiir ein Kraftwerk ausschliefdlich Speicherals Zuordnungspunkte gewéhlt wurden, istdies nach
Aussagender betroffenen Fernleitungsnetzbetreiber in den Erérterungsterminen auf den ausdriicklichen
Wunschdes jeweiligen Kraftwerksbetreibers erfolgt. Es liegen der Bundesnetzagentur auch keine Anhalts-
punkte vor, die Zweifel an der einvernehmlichen Abstimmung der Zuordnungspunkte nahelegen wiirden.
Vielmehr hat sie im Rahmen der Konsultation die Wahl der Zuordnungspunkte sowie deren ausreichende Li-
quiditit explizit thematisiert und die Marktteilnehmer insoweit konkret um Stellungnahmen gebeten. Es sind
jedoch keine diesbeziiglichen Stellungnahmen, welche die Wahl der Zuordnungspunkte kritisieren, einge-
reicht worden.

2.7 Annahmen zu Gasspeichern

Die Modellierung der Kapazititsbedarfe der Gasspeicher durch die Fernleitungsnetzbetreiber ist nicht zu be-
anstanden. Die Vorgehensweise ents pricht den Vorgaben der Bundesnetzagentur. Gleiches gilt fiir den ge-
wihlten Modellierungsansatz. Hier wurden die in der NEP -Gas -Datenbank aus gewiesenen Kapazititen ange-
setzt. Neben denbestehenden Speichern wurden auch Speicher-Neubauten und -Erweiterungenin der Mo-
dellierung mit 100 % fester, temperaturabhiangiger Kapazitit (TaK)berticksichtigt. Zusitzlich zu den bereits im
Baubefindlichen Projekten sind auch Kapazititen solcher Speicher Eingangsgrofien der Modellierung, fir die
die Speicherbetreiber Anfragennach §§ 38, 39 GasNZV gestellthaben und welche die festgelegten Aufnahme-
kriterienaus dem Szenariorahmen Gas 2022-2032 erfiillen.

Hinsichtlich der angenommen Speicherfiillstinde im Spitzenlastfall sind sowohlim Rahmen der vonden
Fernleitungsnetzbetreibemals auch der durch die Bundesnetzagentur durchgefiihrten Konsultation Stellung-
nahmen eingegangen, die unter Verweis auf das im Mai 2022 in Kraft getretene Gasspeichergesetz fordern, die
Leitungsbereitschaft der Speicher zum Stichtag 01.02.von 35 % auf 40 % zu erh6hen. Dazuhabendie Fernlei-
tungsnetzbetreiber ausgefiihrt, dass es daher vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit angemessenist,
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einen durchschnittlichen Fillstand von 35 % im Spitzenlastfall zu unterstellen,da es auchnachdem 01.02. zu
einer Spitzenlastsituation kommen kann. Aus Sicht der Bundesnetzagentur ist diese Argumentation nachvoll-
ziehbar und der von den Fernleitungsnetzbetreibern gewdhlten Ansatz nicht zubeanstanden.

2.8 Annahmen zum Bedarf von Industriekunden

Die Modellierung der Kapazititsbedarfe der Industriekundenist ebenfalls nicht zubeanstanden.

Inder Basisvariante haben die Fernleitungsnetzbetreiber einenlangfristig konstanten Gasbedarf fiir die direkt
an das Fernleitungsnetz angeschlossenen, bereits bestehenden Industriestandorte zugrunde gelegt.

Inden LNGplus-Varianten haben die Fernleitungsnetzbetreiber auf Grundlage der Teilneubescheidung auf
der Verbrauchsseite bei den Ausspeiseleistungen der Industriekunden fiir das Jahr 2032 einen Leistungsriick-
gang von9,4 % bezogen auf die feste Kapazitit zum 01.01.2022 angesetzt.

2.9 Annahmen zu LNG-Anlagen

Der Ansatz hinsichtlich der Modellierung der LNG-Anlagen durch die Fernleitungsnetzbetreiberist grund-
satzlichnichtzubeanstanden.

ImRahmender Bestitigung des Szenariorahmens Gas 2022-2032 hatte die Bundesnetzagentur das vonden
Fernleitungsnetzbetreibermn vorgeschlagene Vorgehen, die im Szenariorahmen Gas 2022-2032 enthaltenen
Anfragenmoglicher LNG-Anlagen an den Standorten Brunsbiittel und Stade planerisch konkurrierend inder
Modellierung anzusetzen, bestitigt und die Fernleitungsnetzbetreiber aufgefordert, dieses Vorgehenund des-
sen Ergebnisse moglichst transparent darzustellen. Insbesonderesollte der resultierende Netzausbau sokonk-
ret wie moglich denjeweiligen LNG-Projekten zugeordnet werden.

Die Fernleitungsnetzbetreiberhaben entsprechend der Bestitigung des Szenariorahmens Gas 2022-2032 Ka-
pazititsreservierungen und Kapazititsausbauanspriiche gemaf §§ 38, 39 GasNZV fiir die geplanten LNG-Anla-
genin Brunsbiittel und Stade fiir die Modellierungen berticksichtigt!!. Die Kapazititsbedarfe wurden dabei
planerisch konkurrierend zu bestehenden Grenziibergangspunkten und Speicheranschlusspunktenin der
Modellierung angesetzt. Somitist alternativeine Einspeisung der LNG-Anlagen oder der konkurrierenden
Einspeisepunkte stromungsmechanisch moglich. Resultierender Netzausbau wurde den jeweiligen LNG-Pro-
jekten zugeordnet.

Imerginzten Szenariorahmen Gas 2022-2032 haben die Fernleitungsnetzbetreiber aufbauend auf der Basisva-
riante die Eingangsgrofien fiir LNG-Anlagenin den LNG-Varianten angepasst. Nunmehr werdenje nach Vari-

ante die Standorte Brunsbiittel, Stade, Wilhelmshaven (LNG-Variante 1), Brunsbiittel, Wilhelmshaven,
Rostock (LNG-Variante 2) und Brunsbiittel, Wilhelmshaven, Rostock (LNG-Variante 2.1) berticksichtigt.

Aufbauend auf der Teilneubescheidungvom 11.11.2022 haben die Fernleitungsnetzbetreiber LNG-Anlagenin
drei weiteren LNGplus-Varianten A, Bund C modelliert. Insdmtlichen Varianten wird zur Ermittlung von
Ausbauvorhaben die Kapazititsbereitstellung auf die drei Cluster Wilhelmshaven, Unterelbe und Ostseeun-
terteilt. Wahrend in der LNGplus -Variante A simtliche zum 30.09.2022 vorliegende Kapazititsreservierungen

1 Entwurf zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032, Seite 54.
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und Kapazititsausbauanspriiche gemaf § 38, 39 GasNZV berticksichtigt wurden, haben die Fernleitungsnetz-
betreiber fiir die LNGplus -Varianten B und C diejenigen Eins peisekapazititen angesetzt, diedurch einen mog-
lichst geringenund schnellen Netzausbau realisiert werden kénnen. Resultierender Netzausbau wurde den
jeweiligen LNG-Projekten zugeordnet. Weitere Ausfithrungen zu den LNGplus -Variantensind in Kapitel I. B.
2.3 zufinden.

Inder Konsultation des Entwurfsdokumentes wurdevorgebracht, dass inden LNGplus -Varianten die Einspei-
sekapazititen der LNG-Anlagen bereits bestehende Importkapazititen nicht blockieren sollten und vollstin-
dig als FZKanzusetzen wiren.

Inden LNGplus-Varianten findet eine ,,Blockade“von vorhandenen Kapazititen nicht statt. Im Gegensatz zu
den Varianten des urspriinglich bestitigten Szenariorahmens Gas 2022-2032 findetin den LNGplus-Varianten
der Teilneubescheidung keine konkurrierende Betrachtung zu anderen Einspeisepunkten statt. Dies hat zur
Konsequenz, dassinder Modellierung die Importkapazititen an den LNG-Anlagen zusitzliche Einspeisemog-
lichkeitenbieten, ohne dabei vorhandene Kapazititen zu substituieren. Einzig hier einschrankende Priamisse
ist, dass keine Einspeisungen von russischem Erdgas fiir die nationale Versorgung und den Transit erfolgt.
Auchkoénnen durch die ermittelten Ausbaumafinahmen an samtlichen LNG-Anlagen tiberwiegend feste frei
zuordenbare Kapazititenin der gem. LNGplus-Variante C modellierten Hohe abgebildet werden. Den Netzbe-
treibernwurde inder Teilneubescheidung vom 11.11.2022 aufgetragen, feste Kapazititenin der Modellierung
anzusetzen. Dies schliefft, mit Ausnahme von unterbrechbaren Kapazititen, sdmtliche Kapazititsprodukte ein
und begrenzt die Modellierung nicht auf ausschliefilich feste frei zuordenbare Kapazititen.

2.10 Annahmen zur Quellenverteilung

Mitder H-Gas-Quellenverteilung bestimmen die Fernleitungsnetzbetreiber in Spitzenlastfillen mogliche Zu-
satzbedarfe an Einspeisekapazititen und verteilen diese Zusatzbedarfeauf geeignete Einspeisequellenan den
Grenziibergangspunkten. Die Basis der H-Gas-Quellenverteilung bilden die H-Gas-Leistungsbilanzen, in de-
nen alle Einspeise- und Ausspeisekapazititenin den Spitzenlastfillen der Gaswirtschaftsjahrebis 2032/33 ge-
geniibergestellt und die moglichen Zusatzbedarfe ermittelt werden. Das Potential der Grenziibergangspunkte

zur Deckung der moglichen Zusatzbedarfe wird neben der Beriicksichtigung netztechnischer Voraussetzun-
geninsbesondere anhand folgender Kriterien durch die Fernleitungsnetzbetreiber bewertet:

- Informationenaus Netzentwicklungsplinen angrenzender Nachbarlinder/Netzbetreiber sowieaus

Planenbenachbarter Fernleitungsnetzbetreiber zur Erh6hung der Eins peiseleistungen an den Grenz-
libergangspunkten.

- Informationendes Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2020 tiber geplante Investitions-
mafinahmen indie Transportinfrastruktur der angrenzenden Nachbarlander und die Entwicklung

der Kapazititen an den Grenziibergangspunkten.

- Kapazititsbedarfim angrenzenden Netzgebiet zu Grenziibergangspunkten (z. B. aufgrund der Markt-
raumumstellung oder des Zusatzbedarfs von Gaskraftwerken).

- Deckung des Zusatzbedarfs durch optimierte Netzausbaumafinahmen.

- Berticksichtigung des hohen LNG-Importpotenzials im TYNDP 2020 durch Reduzierung der Ausspei-
seleistungen an Grenziibergangspunkten (kein physischer Import).
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Auf Basis der Potentialanalyse erfolgt die Verteilung des Zusatzbedarfs auf geeignete Grenziibergangspunkte,
deren Kapazititserh6hung nach Moglichkeit ausbaufrei moglich ist. Notwendige Netzausbaumafinahmen
werden andernfalls ermittelt. Diese grundsétzliche Vorgehens weise istim Rahmen der Netzentwicklungspla-
nung etabliertundistaus Sicht der Bundesnetzagentur sachgerecht.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben gemif § 15a Abs.1 S.5 EnWG die derzeitigen Erkenntnisse des gemein-
schaftsweiten Netzentwicklungsplans der European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-
G) nach Art. 8 Abs.3b der Verordnung (EG) Nr. 715/2009'2 zu berticksichtigen. Der aktuell zu ber{icksichtigende
gemeinschaftsweite Netzentwicklungsplan Gas ist der TYNDP 2020. Indem die Fernleitungsnetzbetreiber die
hier aufgefiihrten Informationen aus dem TYNDP berticksichtigt und im Rahmen der Potentialanalysebewer-
tet haben, haben sie die Anforderungendes § 15a Abs. 1 S. 5 EnWGerfillt.

Inder Basisvariante ergibt sich aus der Leistungsbilanz ein Zusatzbedarf von ca. 20 GWh/him Gaswirts chafts-
jahr 2027/28und ca. 18 GWh/hin 2032/33. Dieser Zusatzbedarf kann nach Anwendung der obenbeschriebe-
nen Methodik durch zusétzliche Eins peisungen aus dem Westen (v. a. Grenziibergangspunkt Eynatten (BE))
und aus dem Stiden (v. a. Grenziibergangs punkte Wallbach (CH) und Oberkappel (AT)) gedeckt werden.

Inden LNG-Varianten ergibt sich ein Zusatzbedarf von ca. 41 GWh/h fiir das Gaswirtschaftsjahr 2032/33. Die-
ser Zusatzbedarf kannlaut Fernleitungsnetzbetreiber durch zusitzliche Eins peisungen aus dem Westen (v.a.
Grenziibergangspunk Eynatten (BE), aber auch Bunde/Oude (NL) und Medelsheim (FR))und aus dem Siiden
(v.a. Grenzlibergangspunkte Wallbach (CH) und Oberkappel (AT)) gedeckt werden.

Die LNGplus-Varianten weisen aufgrund der stark variierenden Ansétze der LNG-Kapazititen unterschiedli-
che Zusatzbedarfe aus.Soistin der LNGplus-Variante A im Grunde keine Quellenverteilung erforderlich, da
aufgrund der hoch angesetzten LNG-Kapazititenin Deutschland sogar die Importkapazititen aus den Nach-
barldndernreduziert und die Exportkapazititen fiir eine ausgeglichene Leistungsbilanz erh6ht werden miis -
sen. Inder LNGplus-Variante B ergibt sich aus der Leistungsbilanz wiederum ein Zusatzbedarf von ca.

13 GWh/h im Gaswirts chaftsjahr 2032/33. Dieser Zusatzbedarf kann durch zus dtzliche Eins peisungen insbe-
sondere aus dem Westen (v.a. Grenziibergangspunkte Eynatten (BE) und Medelsheim (FR)) gedeckt werden.
Die LNGplus-Variante C weist einen Zusatzbedarf von ca. 31 GWh/him Gaswirts chaftsjahr 2032/33 aus, wel-
cher ebenfalls durch zusitzliche Eins peisungen vor allem aus dem Westen (v. a. Grenziibergangspunkt
Bunde/Oude (NL), dazu Eynatten (BE) und Medelsheim (FR)) aber auch aus dem Norden (Grenziibergangs-
punkt Ellund (DK)) gedeckt werden kann.

Die Bewertung und der Ansatz der zusétzlichen Eins peisekapazititen fir die jeweiligen Modellierungsvarian-
ten istaus Sicht der Bundesnetzagentur nachvollziehbar. Diezusétzlichen Quellen der zum Ausbau vorge-
schlagenen LNGplus-Variante Cbesitzen entweder einen Zugang zum LNG-Weltmarkt oder aber verfiigen
Uiber eigene Produktionsstitten, wodurch die erhéhten Einspeisekapazititen begriindet sind.

12 Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 iiber die Bedingungen fiir den Zugang zu
den Erdgasfernleitungsnetzenund zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005.
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2.11 Marktraumumstellung

InKapitel 5 des Entwurfs des Netzentwicklungsplan Gas 2032-2032 setzen sich die Fernleitungsnetzbetreiber
mitder Entwicklung der L-Gas-Versorgung auseinander. Neben der Darstellung der Mengen- und Leistungs-
bilanzenim L-Gas gebensie detaillierte Erlduterungen zum Prozessder L-H-Gas-Umstellung (Marktraumum-

stellung). Dies umfasst Angaben zu denjihrlichen Geriteanpassungen s owie eine Beschreibung der Umstel-
lungsbereiche inden Netzgebieten der betroffenen Fernleitungsnetzbetreiber.

2.12 Annahmen zu Wasserstoff

Wie bereits im Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 haben die Fernleitungsnetzbetreiber auchim Rahmen
des aktuellen Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 Netzausbaumafinahmen fiir Wasserstoffprojekte ermit-
telt. Ausfithrungen zu den Annahmen und zur Modellierung der Wasserstoffvariante findensichin Kapitel I.
B.1.3.

Mitder Modellierung der Wasserstoffvariante und der Benennung des Umstellungspotentials von Erdgasinf-
rastruktur und der dafiir notwendigen Ausbaumaffnahmenim Erdgasnetz leistet auch der aktuelle Netzent-
wicklungsplan Gas 2022-2032 einen wichtigen Beitrag zur Diskussion rund um das Thema Aufbau der Was-
serstoffinfrastruktur, die eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung spielensoll Fiir denhier zugrun-
deliegenden Netzentwicklungsplanistdabeizu differenzieren, welche Mafinahmen Ausbaumafinahmen dar-
stellen, iber die im Rahmen des Netzentwicklungsplans Gas verbindlich entschieden werden kann, und wel-
che fiir den hiesigen Prozess lediglich informatorischen Charakter haben. Dies vorausgeschickt sind die dem
Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 zugrundeliegenden Annahmen zu Wasserstoff sowie das Vorgehen fiir
die Modellierung der Wasserstoffvariante grundsitzlich nicht zu beanstanden und sachgerecht.

Bereits mitdemam 06.07.2022 veréffentlichten Zwischenstand zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032
hatten die Fernleitungsnetzbetreiber eine Wasserstoffvariante veroffentlicht, die zwar ein Wasserstoffnetz,

jedochnoch keine finale Einschitzung enthielt, welche Leitungen konkret neuzubauen oder umzustellen wi-
ren.

Gemaf? Ziffer 2 der Teilneubescheidungvom 11.11.2022 haben die Fernleitungsnetzbetreiber dann auf Basis
der LNGplus-Variante C ermittelt, welche Erdgasleitungen aus dem Erdgasnetz heraus genommen und fiir das
im Zwischenbericht vom 06.07.2023 veroffentlichte Wasserstoffnetz genutzt werden konnen. Der Verpflich-
tung sind die Fernleitungsnetzbetreiber fiir das Modellierungsjahr 2027 nachgekommen. Eine Ermittlung fiir
das Modellierungsjahr 2032 war laut Aussage der Fernleitungsnetzbetreiber aufgrund der sehr dynamischen
Entwicklungen des Gasmarktes nicht moglich.

Die Fernleitungsnetzbetreiberhaben dabei auch ermittelt, ob bzw. welche erdgasverstirkenden Mafinahmen
erforderlich sind, um Leitungen und andere Einrichtungen aus dem Erdgasnetz herausnehmen zu kénnen
und danach auf den Transport von Wasserstoff umstellen zu kénnen. Dieses Vorgehen ents pricht dem aktuel -
lenRechtsrahmen. Mit§ 113b EnWGwurde die gesetzliche Grundlage dafiir geschaffen, dass die Fernleitungs-
netzbetreiber im Rahmen des Netzentwicklungsplans Gas Gasversorgungsleitungen kenntlich machenkén-
nen, die perspektivisch auf eine Wasserstoffnutzung umgestellt werden konnten. Dafiir ist darzulegen, dass
zum Zeitpunkt einer Umstellung solcher Leitungen auf Wasserstoff sichergestelltist, dass das verbleibende
Fernleitungsnetz die dem Szenariorahmen Gas zugrunde gelegten Kapazititsbedarfe erfiillen kann.

§ 113b EnWGstelltauRerdemklar, dass der Netzentwicklungsplan Gas hierfiir zuséitzliche Ausbaumafinah-
men des Erdgasnetzes in einem geringfiigigen Umfang aus weisen kann. Hingegen kann es auchim R ahmen
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des aktuellen Netzentwicklungsplans Gas nicht darum gehen, zur Umsetzung verpflichtende Wasserstoffaus-
baumafinahmen zu ermitteln. Dies bleibt dem zukiinftigen Wasserstoff-Kernnetz nach § 28r EnWG-E sowie
dem zukinftigenintegrierten Netzentwicklungsplan Gas und Wasserstoff vorbehalten.

Die Mafdnahmen der Wasserstoffvariante lassen sich entsprechend in folgende Kategorien unterteilen:

1. Ergebnis der Leitungsnetzinfrastrukturen zur Entwicklung des potenziellen Wasserstoffnetzes im Rah-
men des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 (Umstellung und Neubau) gemif3 Anlage 3 des Entwurfs
des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032

2. Gasversorgungsleitungen fiir die pers pektivische Nutzung von Wasserstoff (Umstellungsleitungen) ge-
mafd Anlage 8 des Entwurfs des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032

3. Neubauvon Erdgasinfrastruktur (verstirkende Mafinahmenim Erdgasnetz gemifR § 113b EnWG): ID Nrn.
436-02b,760-01bis 768-01,941-01 bis 969-01

Die Mafinahmen gemif? Ziffer 1 fallen dabei auch weiterhin nicht unter den Anwendungsbereichdes § 15a
EnWG, da sie als Wasserstoffinfrastrukturen nicht Bestandteil der verbindlichen Netzentwicklungsplanung
Gas sind und die Bundesnetzagentur in diesem Rahmen nach wie vor keine Entscheidung tiber die Umstel-
lung auf Wasserstoff oder den Neubau von Wass erstoffinfrastrukturen treffen kann. Eine ausfiihrliche Be-
griindung hierzu findet sichim Anderungsverlangen zum Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030, auf das inso-
weitverwiesenwird (S. 36 ff.).

Des Weiteren habendie Fernleitungsnetzbetreiber zwar diein Anlage 8 aufgefithrten Gasversorgungsleitun-
genfir die perspektivische Nutzung von Wasserstoff im Rahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032
ermittelt (Mafinahmen gemaf Ziffer 2), diese sind aber fiir den Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 nur mit
Blick auf die Herausnahme aus dem Erdgasnetz relevant und nicht als Umstellungsmafinahme als Teil des
Netzausbauvorschlags gelistet.

Die Ermittlung der Gasversorgungsleitungen fir die pers pektivische Nutzung von Wasserstoff ist dabei in
zweierlei Hinsicht bedeutsam:

Zum einen kann fiir diese der Nachweis nach § 113b EnWGgefithrt werden, dass zum Zeitpunkt einer Um-
stellung solcher Leitungen auf Wasserstoff sichergestelltist, dass das verbleibende Fernleitungsnetz die dem
Szenariorahmen Gas zugrunde gelegten Kapazititsbedarfe erfiillen kann. Ist dies der Fall, kann die zur Um-
stellung auf Wasserstoff vorgesehene Erdgasinfrastruktur aus dem Fernleitungsnetz herausgenommen wer-
den. Dies istmit der entsprechenden M odellierung fiir die bis Ende 2027 umstellbaren Ferngasleitung en er-
folgt. GemifR diesem Anderungsverlangen kénnen die in Anlage 8 zur Umstellung auf Wasserstoff vorgese-
hene Erdgasinfrastrukturen also aus dem Fernleitungsnetz herausgenommen werden, weil die Erfiillung der
Erdgastransportbedarfe auch zum Umstellungstermin weiterhin sichergestelltist. Die Fernleitungsnetzbetrei-
ber kénnen diese Infrastrukturen zu den angegebenen unters chiedlichen Inbetriebnahmeterminen auf Was-
serstoff umstellen und damit den Bereich der Erdgasregulierung verlassen. Eine betriebliche Notwendigkeit
fiir die Nutzung der Leitungenim Gasnetz besteht nicht mehr.

Zumanderen kénnen die Fernleitungsnetzbetreiber auf dieser Grundlage nach § 113bEnWGzusétzliche Aus-
baumafinahmen des Erdgasnetzes in einem geringfiigigen Umfang ausweisen. Mit der Einfiihrung des
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§ 113b EnWGhat der Gesetzgeber die Grundlage daftir geschaffen, im Netzentwicklungsplan Gas zusétzliche
Ausbaumafinahmendes Erdgasnetzes in einem geringfiigigen Umfang auszuweisen, wenn damit die pers pek-
tivische Umstellung von Gasversorgungsleitung en auf eine Wasserstoffnutzung ermoglicht wird. Diesisthier
mitden in Ziffer 3 genannten Mafinahmen erfolgt, die auch Gegenstand des Netzentwicklungsplans sind. Die
Mafinahmen Nr. 436-02b, 760-01bis 768-01 und 941-01 bis 969-01 bleiben ents prechend im Netzentwick-
lungsplan Gas 2022-2032 enthalten.

ImFolgendenwerdendie Griinde und Einzelheiten der Entscheidungen zur Herausnahme von Erdgasinfra-
struktur sowie zum Neubau von Erdgasinfrastruktur genauer ausgefiihrt.

Herausnahme vorhandener Gasinfrastruktur

Mit§113b EnWGwurde die Grundlage dafiir geschaffen, dass die Fernleitungsnetzbetreiber im Rahmen des
Netzentwicklungsplans Gas Leitungen kenntlich machen kénnen, die perspektivisch auf Wasserstoff umge-
stelltwerdenkonnen. Dies ist mit Anlage 8 zum Entwurf des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 erfolgt.

Bezogen auf den Netzentwicklungsplan Gas ist relevant, dass dahinter die Frage der Herausnehmbarkeit von
Erdgasinfrastruktur steht. Wie im Anderungsverlangen zum Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 ausgefiihrt,
istim Prinzip nichtentscheidend, welcher Zweck mit der Herausnahme verfolgt wird. Auch bisher konnte
eine Herausnahme (zum Zwecke der Umstellung, aber auch z. B. Riickbau) nach dem Wortlaut und Sinnund

Zweck des § 15a EnWG Bestandteil des Netzentwicklungsplans Gas sein. § 113b EnWGstellt dies nun fiir um-
zustellende Leitungen nochmals klar.

Voraussetzung ist die Darlegung, dass zum Zeitpunkt der Umstellung solcher Leitungen auf Wasserstoff das
verbleibende Fernleitungsnetz die dem Szenariorahmen Gas zugrunde gelegten Kapazititsbedarfe wird erfiil-
lenkoénnen. Es istalsonachzuweisen, dass die Versorgungssicherheit des Gasnetzes auch ohne diese Leitungen
gewihrleistet sein wird.

Dies isthier erfolgt. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben auf Basis der Versorgungssicherheitsvariante LNG-
plus-Variante Cund des vonihnen veroffentlichten Wass erstoffnetzes fiir das Jahr 2027 untersucht, welche
Gasversorgungsleitungen perspektivisch auf eine Was serstoffnutzung umgestellt werden konnen und nach-
gewiesen, dass das verbleibende Fernleitungsnetz unter Beriicksichtigung der erdgasverstirkenden Mafinah-
men die dem Szenario LNGplus -Variante C zugrunde gelegten Kapazititsbedarfe erfiillen kann. Eine Heraus-
nahme der zur Umstellung vorgesehenen Erdgasinfrastruktur istsomit nicht zu beanstanden.

Verstirkende Mafinahmenim Erdgasnetz

Wie dargelegt, erfolgt der Nachweis, dass die in Anlage 8 genannten Leitungen aus dem Fernleitungsnetz her-
ausgenommen werden kénnen, unter der Bedingung, dass bestimmte verstirkende Mafinahmenim Erdgas-
netz umgesetzt werden. Die Grundlage hierfiir bildet § 113b EnWG. Danach kann der Netzentwicklungsplan
Gas zuséitzliche Ausbaumafinahmen des Erdgasnetzes in einem geringfiigigen Umfang ausweisen, die notwen-
dig werden, um Gasversorgungsleitungen perspektivisch auf eine Wasserstoffnutzung umstellen zu kénnen.
Dafir istdarzulegen, dass zum Zeitpunkt einer Umstellung solcher Leitungen auf Wasserstoff sichergestellt
ist, dass das verbleibende Fernleitungsnetz die dem Szenariorahmen Gas zugrunde gelegten Kapazititsbedarfe
erfiillenkann.
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Dies tragtder grundsitzlichen Bewertung Rechnung, dass die Umstellung von Erdgasinfrastruktur zum Zwe-
cke des Transports von Wasserstoff bei einem ents prechend vorhandenen Bedarf als volkswirtschaftlich effi-
zientbetrachtet werdenkann, da damit einer bereits vorhandenen aber auf absehbare Zeit nicht mehr ben6-
tigten Infrastruktur eine Weiternutzungs moglichkeit gegeben wird. Gleichzeitigist die Umstellung von nicht
mehr benétigter Erdgasinfrastruktur auf Wasserstoff im Verhiltnis zu einem kompletten Neubau von Was -
serstoffleitungen gesamtwirtschaftlich kostengiinstiger.

Die Fernleitungsnetzbetreiberweisenin Anlage 8 des Entwurfsdokuments zum Netzentwicklungsplan Gas
2022-2032 Gasversorgungsleitungen fiir die perspektivische Nutzung von Wasserstoff aus und machen kennt-
lich, ob die jeweilige Mafinahme erdgasverstirkende Maffnahmenim Fernleitungsnetz notwendig macht. Fiir
den Fall, dass eine zur Umstellung identifizierte Erdgasleitung nur in Verbindung mit Verstirkungen des Erd-
gasnetzes umgestellt werden kann, wird der Umstellung eine konkrete erdgasverstirkende Mafinahme zuge-
ordnet. Nach Priifung der Mafinahmen bestehen diesbeziiglich keine Bedenken.

Auchdie Voraussetzung, dass der Umfang der erdgasverstirkenden Mafinahmen geringfiigig sein muss, ist
hier erfiillt. Von einem geringfiigigen Umfang kann aus gegangen werden. Dies gilt sowohl mit Blick auf die
Leitungsldngeals auch fiir die Kosten. Fiir die Umstellung von 2.010 km Erdgasleitungen auf Wasserstoff mis-
senbis 2027 nur 133 km an Erdgasleitungen neu gebaut werden. Kostenseitigbelaufensich die erdgasverstar-
kenden Mafdnahmen auf 0,3 Mrd. Euro gegentiiber 4,4 Mrd. Euro fir die Gesamtinvestitionen des Netzausbau-
vorschlags. Beide Zahlenbewegensich deutlich im einstelligen Prozentbereich und konnen damit als gering-
fligig angesehen werden.

Die verstirkenden Mafinahmen im Erdgasnetz (ID Nrn. 436-02b, 760-01 bis 768-01 sowie Nrn. 941-01bis 969-
01), die notwendig werden, um die Umstellung von Erdgasinfrastruktur auf Wasserstoff zu erméglichen, blei-
ben ents prechend im Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 enthalten. Dies gilt sowohl fiir die verstirkenden

Mafnahmen, die bereits im Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 enthalten waren (ID-Nrn. 760-01 bis 768-01

und 436-02b), als auch fiir die zusétzlichen im Netzausbauvorschlag fiir den Netzentwicklungsplan Gas 2022-
2032 enthaltenen erdgasverstirkenden Maffnahmen (ID-Nr. 941-969).

Den Fernleitungsnetzbetreibern wird dadurch ermdglicht, allenotwendigen Vorkehrungen zu treffen, um
eine schnelle Umstellung auf Wasserstoff zu gewihrleisten. Mit der Umsetzung der erdgasverstirkenden
Mafnahmen darfjedoch - wie bisher — nur dannbegonnen werden, wenn hinreichend gesichertist, dass sie
weiterhinerforderlich sind. Istletzteres nicht der Fall, geht die Bundesnetzagentur davonaus, dass die Fern-
leitungsnetzbetreiber automatisch von der Durchfiihrung der erdgasverstirkenden Maffnahmen absehen. Da-
bei sind verschiedene Griinde denkbar, weshalb konkrete erdgasverstirkende Mafinahmen entbehrlich wer-
den. Die Erforderlichkeit einer verstirkenden MafRnahme kann beispielsweisedadurch entfallen, dass das zu-
kiinftige Kernnetz deutlich grofier ausfillt als die Wasserstoffvariante im Netzentwicklungsplan Gas und
dadurch grundlegend andere Lésungen gefunden werden (z. B. Neubau einer Wasserstoffleitung statt Umstel-
lung nebst erdgasverstirkender Maffnahme). Denkbar ist aber auch weiterhin, dass die Erforderlichkeit einer
erdgasverstirkenden MafRnahme entfillt, weil ein Ein- oder Ausspeisepunktim Wasserstoffnetz wegfallt und
deshalb der Bedarf fiir eine Umstellungsleitung nicht mehr besteht. Zwar ist die R ealisierungswahrscheinlich-
keit der Wasserstoff-Projekte angesichts der politischen Bestrebungen im Hinblick auf den Hochlauf von
Wasserstoff und den konkreten Uberlegungen fiir ein Wasserstoff-Kernnetz auf Grundlage des § 28r EnWG-E
durch die Fernleitungsnetzbetreiber selbst gegeniiber dem letzten Anderungsverlangen deutlich gestiegen.
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Die aktuellen Diskussionen zum Wasserstoff-Kernnetz lassen allerdings immer noch offen, ob einzelne erd-
gasverstirkende Maffnahmen trotz eines gegeniiber der Wasserstoffvariante grofer ausfallenden Wasserstoff-
netzes nicht mehr oder nichtin der hier vorgesehenen Formbenétigt werden kénnten. Mit der Umsetzung
der erdgasverstirtkenden MafRnahmen darf daher nur begonnen werden, wenn ausreichend gesichertist, dass
sie weiterhin erforderlich werden. Umgekehrtbesteht die Verpflichtung zur Umsetzung der erdgasverstirken-
den Mafinahmen, die weiterhin erforderlich sind. Dies ist mit Blick auf die Stellungnahme vom 08.12.2023 zu
betonen, wonach die Fernleitungs netzbetreiber aufgrund der Ergebnisse zur Negativplanung 2032 fiir das
Wasserstoff-Kernnetz davon ausgehen, nicht zu einer Umsetzung der erdgasverstirkenden Mafinahmen, wel-
che sichnichtim Wasserstoff-Kernnetz bestitigt haben, im Rahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2022-
2032 verpflichtet zu werden. Im Rahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2022 — 2032 wurde eine Negativpla-
nung fir das Jahr 2032 nicht eingebracht. D.h.,wennkein Wasserstoff-Kernnetzantrag vorgelegt wird oder
der Antrag nicht wie vorgelegt genehmigt wird, miissten die erdgasverstirkenden Mafinahmen des Netzent-
wicklungsplans Gas 2022-2032 umgesetzt werden, es sei denn einzelne Maffnahmen sind aus anderen Griin-
den nicht mehr erforderlich.

Eine Anpassung der MaRnahmenliste kanninfolge einer Entscheidung iiber das Wasserstoff-Kernnetz erfol-

gen. Die Bestitigung der Maffnahmen steht insoweit unter dem Vorbehalt einer anderslautenden Entschei-
dung zum Wasserstoff-Kernnetz.

Bei der erdgasverstirkenden Mafinahme , Leitung Elbe Stid-Achim“(ID 767-02) handelt es sichumein Lei-
tungsneubauvorhaben zum bestehenden Leitungssystem. Diese Leitung darfin der gréfleren Dimensionie-
rung mit dem Durchmesser 1.400 mm umgesetzt werden. Das bestehende Leitungssystem zwischen Elbe Siid
und Achim steht dann zur Umstellung auf einen potentiellen Wasserstofftransportbereit.
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C Erforderliche Abanderung des Netzentwick-

lungsplans

Die im Folgenden genannten Mafinahmen des Netzausbauvorschlags sind von den Fernleitungsnetzbetrei-
bernin der unter 1) bis 9) aufgezeigten Weise abzuidndern.

1. MaRRnahmen der Beteiligten zu 7., Leitung Sophienthal-Salzgitter”
(ID-Nr. 809-01)

Die Mafinahme ,Leitung Sophienthal-Salzgitter” (ID-Nr.809-01) der Beteiligtenzu 7. ist gemif Tenorziffer 1)
aus dem Netzentwicklungsplan Gas 2022 -2032 herauszunehmen. Bei der vorgeschlagenen Mafinahme handelt

es sichum eine Anbindungsleitung eines Industriebetriebs mit angeschlossenem Gaskraftwerk, die nicht die
Tatbestandsvoraussetzungendes § 15a Abs. 1 S.2 EnWGerfiillt.

Die Salzgitter Flachstahl GmbH betreibt am Standort Salzgitter ein Stahlwerk und ein werks eigenes Gaskraft-
werk. Die Stahlproduktionliuft derzeit noch kohlebasiert und die Versorgung des Gaskraftwerks tiber Pro-
zessgase aus der Stahlproduktion. IndenkommendenJahren soll eine Umstellung der Stahlproduktion zu-
nichstauf Erdgas und spiter auf Wasserstoff erfolgen. Im Zuge dieser Umstellung wird aufgrund des Riick-
gangs der Prozessgase auch eine hohere Gasans chlusskapazitit fiir das Gaskraftwerk benotigt. Wie in den Er-
Orterungsterminenam 23.10.2023 mit der Salzgitter Flachstahl GmbH und am 25.10.2023 mit der Beteiligten
zu7.dargelegt, stellt die Erhohung der Kapazititenbei der Avacon Hochdrucknetz GmbH ohne direkten An-
schluss andas Fernleitungsnetz der Beteiligtenzu 7. fiir die Salzgitter Flachstahl GmbH keine addquate Alter-
native zu der neu geplanten Leitung dar, da die Salzgitter Flachstahl GmbH kinftig strukturierte Kapazitits-
buchungen vornehmen méchte. Diese sind am Verteilnetz nicht moglich. Daher hat die Salzgitter Flachstahl
GmbH am 08.10.2021 einen Antrag auf Netzausbaunach § 39 GasNZV beider Beteiligtenzu 7. gestellt. Auf-
grund dieser Anfrage plant die Beteiligte zu 7. den erwihnten Leitungsneubau. Die Leitung sollvom NKP So-
phienthal bis indas Werk der Salzgitter Flachstahl GmbH verlaufen. Die Inbetriebnahme der Leitung ist fiir
Oktober 2026 geplant.

Derzeitistdie Salzgitter Flachstahl GmbH nicht an das Fernleitungsnetz angeschlossen. Sie wird bisher iber
das Verteilnetz der Avacon Hochdrucknetz GmbH mit H-Gas versorgt. Die Mafinahme ID-Nr. 809-01 dient
folglich der erstmaligen Herstellung einer physischen Verbindung der Infrastruktur der Salzgitter Flachstahl
GmbH mit dem Fernleitungsnetz. Die Mafinahme ist daher nicht als kapazititserhdhende Mafinahme, son-
dern als Anbindungsleitung einzustufen.

Wie die Bundesnetzagentur bereits umfassend dargelegt hat, erfiillen Anbindungsleitungennicht die Tatbe-
standsvoraussetzungendes § 15a Abs. 1 S.2 EnWGund gehoren daher nicht zu den Mafinahmen, die ein Netz-
entwicklungsplan enthalten kann.'®* Dem liegen folgende Erwigungen zugrunde:

13 Anderungsverlagen zum Netzentwicklungsplan Gas2018-2028, Seite 42 ff.
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Dem§ 15aAbs.1S. 2 EnWGistzu entnehmen, dass nur solche Mafinahmen Bestandteil des Netzentwick-
lungsplans seinkénnen, die aus dem Kapazititsbedarf des Netzes resultieren. Konkret wird gefragt nach Maf3-
nahmen zum ,Ausbaudes Netzes“, die netztechnisch fiir einen ,sicheren und zuverlissigen Netzbetrieb erfor-
derlichsind”“. Voraussetzung ist also, dass die erforderliche Kapazititinnerhalb des bestehenden Netzes nicht
zur Verfiigung steht und die Mafdnahme inder Folge dazubeitrigt, diesen Kapazititsengpass zu beseitigen o-
der zumindest zu vermindern. Nur dann kann es sichum eine Netzausbaumafinahme im Sinne des Netzent-
wicklungsplans (im Folgenden: NEP-MafRnahme) handeln.

Aus der gesetzlichen Systematik l4sst sich entnehmen, welche Maffnahmen dem Pflichtenkreis der Fernlei-
tungsnetzbetreiber zuzuordnen sind und zur Realisierung welcher Maffnahmensieiiber den Netzentwick-
lungsplanverpflichtet werden kénnen. Zum einen gibt es den Bereich, der bis zum Netzanschlusspunkt reicht
Dieser Bereich gehort zum Pflichtenkreis des Anschlussnehmers. Wenn er einen Anschluss andas Netz be-
gehrt, liegt es inseiner Verantwortung, fiir eine ents prechende Verbindung zum bestehenden Netz zu sorgen.
Zum anderen gibt es den Bereich, der sich auf Mafinahmen bezieht, die funktional innerhalb des Netzes zu
verortensind, und der mit dem Netzanschlusspunktbeginnt. Dieser Bereich zahlt zum Pflichtenkreis der
Fernleitungsnetzbetreiber. Sie sind verpflichtet, ausgehend von dem jeweiligen Netzans chlusspunktihr Netz
auszubauen, sowie Anschluss und Zugang zuihrem Netz zu gewéhren.

Das gesetzgeberische und systematisch verankerte Verstindnis einer Pflichtentrennung wird in Bezug auf die
Netzentwicklungsplanung vom Wortlautdes § 15a Abs. 1 S.2 EnWGgestiitzt. Hiergeht es — wie bereits er-
wihnt - um den ,Ausbau des Netzes“. Ankniipfungspunkt fiir die Priifung ist dabei stets das vorhandene
Fernleitungsnetz.

Aber nichtnur der § 15a EnWG, sondernauch die Regelungen zum Netzans chluss und zum Netzzugang zei-
gen, dass das bestehende Fernleitungsnetz der relevante Ankniipfungspunkt fiir die Priifung einer zum Pflich-
tenkreis der Fernleitungsnetzbetreiberzihlenden NEP-Mafdnahmeist. Sogehtes in§ 17 EnWGdarum, dass
Betreiber von Energieversorgungsnetzen Letztverbraucher, gleich- oder nachgelagerte Gasversorgungsnetze
und andere Anschlussnehmer anihr bestehendes Netz anschliefien miissen. Die Pflicht zum Netzanschluss
wiederum umfasstnur die Herstellung des tatséchlichen Verbindungspunktes in dem Bereich des Netzes, in
demdie jeweilige Anbindungsleitung ankommt. Die Errichtung der Anbindungsleitung selbst gehortnicht zu
der Pflicht des Fernleitungsnetzbetreibers nach § 17 EnWG. Etwas anderes gilt nur, wenndies explizitim Ge-
setz geregeltist.So gehortbeispielsweisenach der spezialgesetzlichen Regelung des § 33 Abs. 1 S.1,Abs. 7 S.3
GasNZVi.V.m. § 32 Nr. 2 GasNZV die Herstellung einer Leitung, die eine Biogasaufbereitungsanlage mit dem
bestehenden Gasversorgungsnetz verbindet, zum Pflichtenkreis des Fernleitungsnetzbetreibers. Auch dem fiir
den Netzzugang relevanten § 20 EnWGliegt das bestehende Fernleitungsnetz als Ankniipfungspunkt zu-
grunde.

Anbindungsleitungen kénnen zwar Netzausbau und eine Erhéhung der Trans portkapazititim vorhandenen
Netz auslosen, sie sind aber nur ursédchlich fiir einen eventuellen Ausbau und nicht selbst als einsolcher zu
werten. Anbindungsleitungen haben also nur Einfluss auf den Kapazititsbedarf an einem Netzans chluss-
punkt, aber nicht auf das dortige Kapazititsangebot. Sie fragen Kapazitit nach, konnen aber selbst keine zur
Verfiigung stellen und sind daher nichtim Sinne des § 15a Abs.1 S.2 EnWGnetztechnisch fiir einensicheren
und zuverlassigen Netzbetrieb des bestehenden Netzes erforderlich. Dieses Verhiltnis kommtauchin

§ 38 GasNZV zum Ausdruck. Reservierungen fiir neu anzuschlieflende Petenten kénnennach § 38 GasNZV
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nur bis zur vom Fernleitungsnetzbetreiber aus gewiesenen technis chen Kapazitit des betreffenden Netzes vor-
genommenwerden. Auch hier wird deutlich, dass Anbindungsleitungen an das Netz einerseits und kapazita-
tive Netzausbaumafinahmen andererseits strikt zu trennen sind.

Beziiglich des Weiteren Vortrags der Beteiligtenzu 7. inihrer unternehmensindividuellen Stellungnahme
wird auf folgendes hingewiesen. Das genannte Sondernetzentgeltistin § 20 Gasnetzentgeltverordnung (Gas -
NEV)geregelt. Ziel des § 20 GasNEV ist es, durch die Gewahrung eines netzentgeltseitigen Vorteils den Bau
doppelter Infrastruktur zu vermeiden. Mitihr soll ein Ausgleich der widerstreitenden Interessen von Netzbe-
treibernund Netznutzern erreicht werden, indem dem ausbauwilligen Netznutzer durch die Einr dumung ei-
nes niedrigeren Netzentgelts eine Alternative zu dem moglichen finanziellen Vorteil des Direktleitungsbaus
angeboten wird.!* Eine zugangsseitige Auswirkung, wie sie die Beteiligte zu 7. suggeriert, ist mitihr hingegen
nicht verbunden. Weder der Wortlaut der Norm noch die Systematik (Regelung in der GasNEV)legen nahe,
dass dem Anschlussnehmer tiber die Netzentgeltregelung hinaus weiterezugangsseitige Vorteile im Sinne der
geforderten kommerziellen Gleichstellung mit Anschlussnehmern am Fernleitungsnetz gewahrt werden sol-
len. Esistnichtnachvollziehbar,dass die Beteiligte zu 7. die Aufnahme in den Netzentwicklungsplan Gas (und
somitden Bau auf Kostender Allgemeinheit der Netznutzer) einer Infrastruktur fordert, die keiner Kapazitits-

erhohung im Netz, sondernlediglich der Buchungsoptimierung der Salzgitter Flachstahl GmbH dient, und
diesbeziiglich auf eine Norm verweist, mit der der Bau genau dieser Infrastruktur vermieden werdensollte.

Auchder Vorschlagder Beteiligtenzu 7., die Leitung, statt bis zum Werk der Salzgitter Flachstahl GmbH, bis
zur Ubergabestation Hallendorf zu errichten, fithrt zu keiner abweichenden Beurteilung. Die Station Hallen-
dorf diente bis zur Umstellung des Netzes der Avacon Hochdrucknetz GmbH von L-Gas auf H-Gas als Uberga-
bestation fiir L-Gas aus dem Netz der Beteiligtenzu 11. und ist nuninaktiv. Ein Ausbau zu dieser Station samt
einer Verbindung zum Netz der Beteiligtenzu 11.zur Versorgung mit H-Gas ist daher, wie die Beteiligte zu 7.
selbstdarstellt, technisch nicht umsetzbar, da es sich hierbei um zwei Netze mit unterschiedlichen Gas qualiti-
ten handelt. Der Vorschlagder Beteiligtenzu 7. fiihrtlediglich dazu, dass der geografische Verlauf der Maf3-
nahme 809-011leicht gedndert wird und sich dadurch in der Nédhe eines Kopplungspunktes des Netzes der Be-
teiligtenzu 11. befindet. Er hatjedoch weder eine kapazititserhdhende Wirkungim Netz der Beteiligtenzu 11.

noch im Netz der Beteiligtenzu 7. und kann daher nicht dazu fithren, dass die Mafinahme als Netzausbau zu
wertenist.

2. MaRRnahme der Beteiligten zu 13.,,Leitung WAL 2“ und ,, GDRM-An-

lage Wilhelmshaven 2, Voslapper Groden“ (ID-Nrn. 902-01 und 901-
01)

Die Maffnahmen der Beteiligtenzu 13.,Leitung WAL2“ (ID-Nr. 902-01) und ,,GDR M -Anlage Wilhelmshaven

2, Voslapper Groden“ (ID 901-01) sind fiir die Anbindung der in Wilhelmshaven geplanten LNG-Anlagen an

das Fernleitungsnetz der Beteiligten zu 13.vorgesehen. Sie sind gemif Tenorziffer 1) aus dem Netzentwick-

lungsplan herauszunehmen, da Anbindungsleitungen nicht zu den Maffnahmen gehéren, die ein Netzent-

wicklungsplan enthalten kann.' Die Beteiligte zu 13.hat dies nach Riickfrageder Bundesnetzagentur mit

14 1eitfaden der Regulierungsbehorden zur Ermittlungvon Sondernetzentgelten nach § 20 Abs. 2 GasNEV (Stand April2021) S. 4.
15 Siehe auch Kapitel IL C. 1.
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Schreibenvom 22.09.2023 bestitigt und sich mit der lediglich informatorischen Aufnahme der Mafinahmen
in den Netzentwicklungsplan einverstanden erkléart.

3. MaBBnahme der Beteiligten zu 12.,VDS Sayda“ (ID-Nr. 507-01m)

Die Mafinahme der Beteiligtenzu 12. ,VDS Sayda“ (ID-Nr.507-01m) ist gemif Tenorziffer 3) aus dem Netz-
entwicklungsplan Gas 2022-2032 herauszunehmen, da die Mafinahme fiir einen bedarfsgerechten Ausbauim
Sinnedes § 15a Abs.1S.2 EnWGnicht erforderlichist.

Bei der Maffnahme handelt es sichum den Neubau der bestehenden Verdichterstation Sayda zur Gewéhrleis-
tung eines dauerhaften und unterbrechungsfreien Gastransportes bzw. Druckbereitstellung am Grenziiber-
gangspunkt Deutschneudorf. Die Beteiligte zu 12. hat die Mafsnahme urs priinglich zur europiischen Bedarfs -
deckung und damit auch zur Kompensation der riickldufigen européischen Eigenproduktion als Netzausbau-
mafinahme im Entwurf des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 vorgeschlagen. 6

ImRahmendes mitder Beteiligtenzu 12. gefiihrten Erérterungstermins vom 23.08.2023 teilte diese der Bun-
desnetzagentur mit, dass aufgrund der nunmehr bestehenden neuen Lastflussrichtung, als Folge des russi-
schen Angriffskriegs auf die Ukraine, die im Netzausbauvorschlag aufgefiihrte Mafinahme nicht mehr erfor-
derlichsei. Ein Neubau der bestehenden Verdichterstation Sayda sei nicht angemessen, da nicht davon auszu-
gehenist, dass die urspriinglich angenommenen Kapazititen am Grenziibergangspunkt Deuts chneudorf per-
spektivisch nach Tschechienzu transportierensind.

Wie vonder Bundesnetzagentur im Erdrterungstermin erbeten, erlduterte die Beteiligte zu 12. mit E-Mails
vom25.08.2023 und 29.09.2023, dass urs priinglich ein Teil des russischen Erdgases tiber die EUGAL-Pipeline in
GrofR Koris indas System der Beteiligtenzu 12. {ibergeben und dann weiter nach Tschechien transportiert
werdensollte. Nach dem Wegfall der russischen Importmengen und der Aufnahme von LNG-Importen hit-
ten sich die Gasfliissein Europa und somit auch in Deutschland in eine West-Ost-Versorgung geindert.
Transporte Richtung Tschechien seien aus heutiger Sicht weiterhin notwendig, allerdings mit sehr volatiler
Nutzung der tiber den VIP Brandov-THE-Nord angebotenen Kapazititen und daher mit weniger Benutzungs -
stundenals urspriinglich geplant. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der LNGplus -Variante C hier
bereits eine angepasste technisch verfiigbare Kapazititin Héhe von 4,4 GWh/h fiir die Jahre 2027 und 2032
angesetzt.’” Einkompletter Neubau der Verdichterstation seisomit nicht mehr notwendig. Die Verdichterein-
heiten der bereits bestehenden Verdichterstation Sayda geniigen nach aktuellem Stand den erwarteten Belas-
tungen.

Die Beteiligte zu 12. hat nachvollziehbar dargelegt, dass der urs priinglich geplante Neubau der bestehenden
Verdichterstation Sayda angesichts der neuen Gaslastflusssituation in Deutschland nicht erforderlichist. Es ist
ersichtlich, dass im Rahmen der neuen gaswirtschaftlichen Lage und dem einhergehenden Wegfall russischer

16 NEP-Gas-Datenbank Zyklus ,,2022 - NEP-Entwurf“ Detailansicht zur Ausbaumanahme 507-01m.

17 In Ubereinstimmung mit dem NC CAM (Network Code on Capacity Allocation Mechanisms)werdendie Kapazititen am Punkt Deut-

schneudorf nunmehr am VIP Brandov-THE-Nord angeboten.
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Erdgaslieferungen nicht die urs priinglich angenommenen Kapazititen von Deutschland iiber den Grenziiber-
gangspunkt Deutschneudorf nach Tschechien trans portiert werden miissen. Ein Neubau der bereits bestehen-
den Verdichterstation Saydaist damit nicht mehr erforderlich.

Die Bundenetzagentur hat mitder Teilneubescheidung vom 11.11.2022 die Rahmenbedingungen zur Model-
lierung der LNGplus -Varianten vorgegeben. Der Modellierung der LNGplus -Varianten sollte die Annahme
zugrunde gelegt werden, dass die Einspeisung vonrussischen Erdgasmengenin das deutsche Fernleitungsnetz
vollstindig mittels zusatzlicher Eins peisekapazititen durch LNG-Anlagen und westlicher Grenziibergangs-
punkte substituiert werden miissen. Damit einhergehend konnte bei der Modellierung der LNGplus -Varian-
ten bereits von einer grundlegenden Anderung der Gasflussrichtungen aus gegangen werden. Grundsitzlich
hitte die Beteiligte zu12.daher die nunmehr vorgetragenen Griinde dafiir, warum die Maffnahme ,,VDS
Sayda“ fiir einenbedarfs gerechten Ausbau nicht erforderlich sind, bereits im Rahmen der Modellierung der
LNGplus-Variantenbertiicksichtigen miissen.

Die Beteiligte zu 12. fiihrt mit E-Mail vom 25.08.2023 aus, dass Anderungen der Annahmen fiir die Basisvari-
ante fiir den Entwurf des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 nicht durchgefithrt wurden. Eine Anderung
der Annahmen der Basisvariante hitte laut Aussage der Beteiligtenzu 12.zu weiteren Verzdgerungenim Pro-
zess der Netzentwicklungsplanung gefithrt. Vor diesem Hintergrund erlautert die Beteiligte zu12., dass die

Mafinahme ,, VDS Sayda“ als Ergebnis der Modellierung der Basisvariante Grundlage fiir die LNGplus -Varian-
ten sei und daher in dem Netzausbauvorschlag iibernommen wurde.

Aus Sicht der Bundesnetzagentur hitte die Beteiligte zu 12. die in der Teilneubescheidung aufgefithrten An-
nahmen bei der Modellierung der LNGplus-Varianten sehr wohl, auchim Hinblickauf Mafdnahmen, die Er-
gebnis der Modellierung der Basisvariante sind, zugrunde legen miissen. In Teilen hat die Beteiligte zu 12.dies
auch mit der Anpassung des zuvorbeschriebenen Kapazititsangebots am Punkt Deutschneudorfin der NEP-
Gas-Datenbank der Fernleitungsnetzbetreiber umgesetzt. Um jedoch eine vollstindige Korrektur gewéhrleis-

ten zukonnen, verlangt die Bundesnetzagentur die Herausnahme der Mafinahme ,, VDS Sayda“ aus dem Netz-
entwicklungsplan Gas 2022-2032.

Die Beteiligte zu 12. teilte der Bundesnetzagentur im Rahmen des Erdrterungstermins vom 23.08.2023 mit,
dass zur Ermoglichung des nunmehr notwendigen Transportes in Nord-Stid-Richtung dennoch perspekti-
vischeine Anpassung der bestehenden Verdichterstation Sayda erforderlich sei. Konkret miisste ein soge-
nanntes Stations-Piping umgesetzt werden. Mit E-Mails vom 25.08.2023 und 29.09.2023 fithrte die Beteiligte
zu12.aus, dass zudem Stations -Piping u. a. Maffnahmen zdhlen, die der Aufrechterhaltung des allgemeinen
Betriebes und der Fahrwegs-Optimierung fiir die geinderten Gasfliissedienen. Eine konkrete Priifung, ob eine
solche bislangim Verfahren der Netzentwicklungsplanung Gas 2022-2032 formell seitens der Fernleitungs-
netzbetreiber noch nicht eingebrachte Netzausbaumafinahme den Anforderungendes § 15a Abs.1 S. 2 EnWG
geniigtund als Mafinahme zum bedarfsgerechten Ausbau betrachtet werdenkann, kann allerdings erstim
kommenden Zyklus der Netzentwicklungsplanung Gas erfolgen.

4. MaBnahme der Beteiligten zu 14.,,GDRM-Anlage Bietigheim“ (ID-Nr.
613-01)
Die Mafinahme der Beteiligtenzu 14. ,GDRM-Anlage Bietigheim“ (ID-Nr.613-01) ist gemiR Tenorziffer 4) aus

dem Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 herauszunehmen, da die Maffnahme fiir einenbedarfsgerechten
Ausbauim Sinnedes § 15a Abs. 1 S.2 EnWGnichterforderlichist.
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Bei der hier beschriebenen Mafinahme handelt es sichum den Neubau einer Gasdruck-Regel-und Messanlage
(GDRM-Anlage). Die Anlage dient der Uberspeisung zwischen den Leitungen ,,Verlingerung Anbindung Heil-
bronn (SEL 1)“ (ID-Nr. 449-02), ,, Leitung Lochgau-Altbach (SEL 2)“ (ID-Nr. 612-01) sowie ,,Anbindung Heil-
bronn“(ID-Nr.112-03).

ImRahmendes Erorterungstermins mit der Beteiligten zu 14.am 15.06.2023 sowie im weiteren Schriftverkehr
mitder Bundesnetzagentur hat die Beteiligte zu 14. nachvollziehbar dargelegt, dass die MafRnahme ,,GDRM -
Anlage Bietigheim"“ nicht erforderlich sei.Im Rahmen von seitens der Beteiligten zu 14. beauftragten und
durchgefiihrten technischen Machbarkeitsstudien seien neue Erkenntnissegewonnen worden. Eine bedarfs -
gerechte Versorgung sowieeine erhebliche Verbesserung der Transportfihigkeit des Ferngasleitungssystems
sei bereits dann erméglicht, wenn die druckgesteuerte Uberspeisung des Gases lediglich durch die sichim Bau
befindliche ,GDRM -Anlage Heilbronn® erfolge. Die,,GDRM-Anlage Bietigheim“ ist grundsitzlichim Zusam-
menhang mit den Mafinahmen,,GDRM -Anlage Heilbronn®, ,,Verlingerung Anbindung Heilbronn (SEL 1),
~Leitung Lochgau-Altbach (SEL 2)* sowie der sich in Betrieb befindlichen ,Anbindung Heilbronn“ zu betrach-
ten. Diese Maftnahmen stehenim engen Zusammenhang mit der Verbesserung der Transportfihigkeit des
Ferngasleitungssystems der Beteiligten zu 14.,sowiemit Kraftwerksbedarfen entlang der ,,Verlingerung An-
bindung Heilbronn (SEL 1)“ und , Leitung Léchgau-Altbach (SEL 2)“.

Eine zuséitzliche Druck- bzw. Mengenregelung der ,, GDRM-Anlage Bietigheim"“ermdoglicht laut der Beteiligten
zu 14. innur seltenen Fillen eine erhohte Flexibilitit der Netzfahrweise, ist allerdings nicht fiir die versor-
gungssichere Gasverteilung notwendig und kann somitals Regelstation eingespart werden.

Um das Netz technisch sicherund mit erhéhter Flexibilitit der Transportwege zu betreiben, ist eine Druckab-
sicherung mit einer Sicherheitsabsperr-Armatur in Metterzimmern (Standort der geplanten,,GDRM -Anlage
Bietigheim“) ausreichend und im Rahmen der Mafinahme ,,Anbindung Heilbronn“bereits umgesetzt.

Aus diesen Griinden verlangt die Bundesnetzagentur die Herausnahme der Maffnahme ,, GDRM-Anlage Bie-
tigheim® aus dem Netzentwicklungsplan Gas 2022 -2032.

5. MaRnahme der Beteiligten zu 8.und zu 13.,,Deodorierungsanlage
Medelsheim“ (ID-Nr. 905-01)

Die Mafinahme der Beteiligtenzu 8. und zu 13. "Deodorierungsanlage Medelsheim" (ID-Nr.905-01)ist zur De-

odorierung des aus Frankreich eingespeisten Erdgases in das Fernleitungsnetz der Beteiligtenzu 8. und zu 13.
vorgesehen. Sie ist gemafd Tenorziffer 5) aus dem Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 herauszunehmen.

Die Bedarfsgerechtigkeit der Maffnahme kann nach aktuellem Kenntnisstand nicht festgestellt werden, weil
nicht gesichert davon ausgegangen werden kann, dass das Ziel der Maffnahme - und zwar die Bereitstellung
dauerhafter fester Einspeisekapazititin Hohe von4,2 GWh/h am Grenziibergangs punkt Medelsheim (FR) -
zukiinftig erfilllt werden kann.

InFrankreich wird Erdgas auf Fernleitungsebene mit einer schwefelhaltigen Substanz odoriert, in Deutsch-
land erfolgt dieser Schritt hingegen erst und auss chliefilich auf der Verteilernetzebene. Damit am Grenziiber-
gangspunkt Medelsheim Erdgas aus Frankreich bei einem Gasfluss vonbis zu 4,2 GWh/h einges peist werden
kann, das die gem. Arbeitsblatt G260 der Deutschen Vereinigung des Gas - und Wasserfaches e.V. (DVGW)vor-
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gegebenen nationalen Grenzwerte zum Schwefelgehalt einhilt, ist laut Darstellung der Fernleitungsnetzbe-
treiber die Errichtung einer Deodorierungsanlage notwendig. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben daher den

Bau einer Deodorierungsanlage als Mafinahme mit der ID-Nr. 905-01 inihren Netzausbauvorschlag aufge-
nommen.

Sie habensichjedoch gleichzeitig vorbehalten, die endgiiltige Investitionsents cheidung nur zu treffen, wenn
die Vorgabendes Arbeitsblattes DVGW G260 in Deutschland dauerhaft beibehalten und einschlégig fiir den
Gastransportbleiben, die Vorgaben der européaischen Gas qualititsnorm EN 16726 fiir das aus Frankreich zu
iibernehmende Gas eingehalten werdenund in Frankreich dauerhaft eine technische Kapazititim Sinne der
VO(EU) 715/2009 Artikel 2 (18)in Hohe von mindestens 4,2 GWh/h in Richtung Deutschland geschaffen und
angebotenwird.

Mafinahmen unter Vorbehalt einer noch zu treffenden Investitionsents cheidung durch die Fernleitungsnetz-
betreiber kennt der verbindliche Netzentwicklungsplan gemafR § 15a EnWGgrundsétzlich nicht: Isteine Maf3-
nahme fiir den bedarfs gerechten Ausbaubzw. den sicherenund zuverlissigen Netzbetrieb erforderlich, dann
sind die Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet, diese Mafinahme umzusetzen und ents prechende Investiti-
onsentscheidungen zu treffen. Sollte die Notwendigkeit der Mafnahme im Sinne des § 15a EnWG nicht nach-
gewiesensein, dannkannsie nicht Gegenstand des Netzentwicklungsplansein.

Bedingt durch den Lieferstopp Russlands haben die Fernleitungsnetzbetreiber kurzfristig und voriibergehend
Einspeisungenaus Frankreich nach Deutschland erméglicht, ohne eine Deodorierung vorzunehmen. Die
Bundesnetzagentur hat dafiir mit der Festlegung ,, VOLKER“! Kosten aus Schadensersatzanspriichen aufgrund
vonodoriertem Erdgas aus dem Ausland als volatile Kostenanteilei. S. d. § 11 Abs. 5 ARegV definiert, wodurch
aktuell Schadensersatzanspriiche iber die Erldsobergrenze getragen werden konnten. Diese Regelung endet
zum 31.03.2024. Die Befristung spiegelt die Abwiagung der spezifischen Risikolagen wider. Angesichts der dro-
henden Gasmangellagewar eine erhdhte Importkapazitit gegen die Risiken abzuwégen, diebei einem kurz-

fristigen und begrenzten Import von odoriertem Gas an den Anlagen der Netznutzer drohen, die auf solche
Schwefelbeimischungennicht eingestellt waren bzw. sind.

Die Vermarktung vonfesten Kapazititen an der deutsch-franzésischen Grenze findet ausschliefllich auf Ta-
gesbasis statt, da aufgrund technischer Restriktionenin der Flussteuerung in Deutschland und Engpéssenin
Frankreich derzeit keine festen Kapazititen mit einer lingeren Laufzeit angeboten werden kénnen. Frank-
reichkann die Ausspeisekapazititen nur anbieten, wennin Nordfrankreich gentigend Erdgas eingespeist wird,
um die dort entstehenden Bedarfe zu decken. Reichen die vorhandenen Gasmengen nicht aus, so muss Erdgas
aus Sudfrankreich nach Nordfrankreich transportiert werden, was aufgrund der vorhandenen Infrastrukturen
zuEngpissenim Stid-Nordtransport flihren wiirde. Dieser Engpass begriindet die beschrinkte Ausspeisefa-
higkeit nach Deutschland. Gerade bei temperaturbedingt hohen Bedarfenin Deutschland und Nordfrankreich
isteine Einschrankung von Eins peisungen nach Deutschland aus Frankreich wahrscheinlich, daindiesen Fal-
lender Siid-Nordengpass in Frankreich trans porteinschrinkend wirkt.

Damit die Ausspeisekapazitit von Frankreich nach Deutschland dauerhaft fest bereitgestellt werden kann, ist
gem. dem franzésischen Netzentwicklungsplan ein Ausbau des franzdsischen Fernleitungsnetzes erforderlich,

18 Az, BK9-22/606-1bis BK9-22/606-5.
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der mindestens 180 Mio. Euro kosten wiirde.'® Der franzésische Fernleitungsnetzbetreiber GRT gazhat Aus-
baumafinahmen zur Darstellung von Ausspeisekapazititen nach Deutschland im Netzentwicklungsplan 2022-
2031 ermittelt. In Frankreich sind Netzentwicklungspline fiir Fernleitungen nichtbindend. Aufbauend auf
einem Netzentwicklungsplanlegt stattdessen der Fernleitungsnetzbetreiber der Regulierungsbehérde einen
Investitionsplanvor. Dieser ist durch die Regulierungsbehorde zu bestitigen, damit die damit verbundenen
Kosteninder Erl6sobergrenze Beriicksichtigung finden kénnen. Laut E-Mail der franzdsischen Regulierungs-
behorde vom 24.10.2023 hat der franzdsische Fernleitungsnetzbetreiber bisher keine Ausbaumafinahmen zur
Kapazititserhéhung nach Deuts chland zur Genehmigung vorgelegt.

Der notwendige Ausbau in Frankreich wiirde nach Aussage der Beteiligtenzu 13. nur erfolgen, wenn eine Zu-
sage zur Kostentragung verbindlich vorliegt. GR Tgaz habe den deuts chen Fernleitungsnetzbetreibern mitge-
teilt, dass ein Ausbaunur erfolgen wiirde, wenn ein deutliches Marktsignal zur Notwendigkeit dieser Mafinah-
men vorlage, insbesondere, wenn aus gehend von denunverbindlichen Nachfragen gem. der VO (EU)
2017/459 Artikel 26 im Verfahren flir neu zu schaffende Kapazititen ein konkreter Kapazititsbedarf durch
Marktteilnehmer signalisiert wiirde. Im aktuellen Zyklus dieses Verfahrens ist jedoch kein konkreter Kapazi-
titsbedarf gemeldet worden.?° Auch eine anderweitige Zusage zur Kostentragung ist bisher nicht erfolgt. Die
Beteiligte zu 8. hatim Erérterungstermin mit der Bundesnetzagentur bestitigt, dass ein Ausbau in Frankreich
ersterfolgen wiirde, sofern die Kosteniibernahme durch Deutschland oder aufgrund des Verfahrens gem. der
VO(EU) 2017/459 Artikel 26 sichergestellt sei.

ImRahmender Konsultation wurde gefordert, dass die Deodorierungsanlage nur gebaut werdensollte, wenn
die vonden Fernleitungsnetzbetreibern gestellten Bedingungen zur Errichtung der Anlage erfiillt sind. Ferner
wurde darauf hingewiesen, dass die Spezifikationen zur Gas qualitit des DVGW dringend einzuhalten sind.
Gleichwohl sollte die heute schonbestehende M dglichkeit der Einspeisung von odoriertem Erdgas aus Frank-
reicherhaltenbleiben.

Indem Erérterungsterminvom 15.08.2023 hat die Beteiligte zu 13. nunmehr vorgetragen, dass indem aus
Frankreich stammenden Erdgas, neben zu hohen Schwefelwerten, auch ein Sauerstoffgehalt gemessen wurde,
der iiber den Vorgabendes gem.des Arbeitsblatt DVGW G260 festgelegten Grenzwerts liegt. Dies mache fiir
den dauerhaften Importaus Frankreich neben dem Bau der geplanten Deodorierungsanlageeine zusitzliche
Investitionin eine Deoxidationsanlage am Standort Medelsheim notwendig, welche die Kosten um tiber 100
Mio. Euro erhéhen wiirde. Die Inbetriebnahme dieser Anlage wiirde frithestens 2028 erfolgen. Es sei zweifel-
haft, ob zudiesem Zeitpunkt noch ein ents prechender Bedarf fiir Erdgas aus Frankreich vorldge. Ferner habe
man keine Erfahrungen, die einen technischrobusten Betrieb dieser Anlage garantierenkdénnten. Vor diesem
Hintergrund wurde durch die Beteiligte zu 13. angeregt, die Deodorierungs-/Deoxidations anlage nicht zu er-
richtenbzw. im Anderungsverlangen Bedingungen fiir die Umsetzung der Mainahme aufzunehmen. Indem
Erorterungsterminvom 04.09.2023 hat die Beteiligte zu 8. vorgetragen, dass das aus Frankreichimportierte
Erdgas die in Frankreich geltenden, hoheren festgelegten Grenzwerte bishereingehalten habe. Nach den aktu-
ellen Planungen werde in Frankreich zur Einhaltung der Klimaschutzziele in denkommendenJahrendie Bio-
gaseinspeisungenjedoch stark ansteigen und es seifolglich mit erhdhten Sauerstoffmengen zurechnen.

19 https://www.grtgaz.com/sites/default/files/2023-04/Plan-Decennal-de-Developpement-2022-2031.pdf, Seite 64.
20 https://www.entsog.eu/sites/default/files/2023-11/2023_DAR_DE-NO. pdf, Seite 4f..
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Es kannsomitaktuell nicht ausgeschlossen werden, dass entgegen der urs priinglichen Annahmen der Fernlei-
tungsnetzbetreiber fiir die dauerhafte, feste Bereitstellung und Nutzung von Importkapazititen am Grenz-
tibergangspunkt Medelsheim auf deutscher Seite neben der Umsetzung der Maffnahme ID-Nr. 905-01 zusétz-
lich der Bau einer Deoxidationsanlage erforderlich werden wird, damit die importierten Mengendie in Ar-
beitsblatt DVGW G260 festgelegten Grenzwerte einhalten. Damit wiirden die geschitzten Gesamtinvestitions-
kosten moglicherweise auf ca. 270 Mio. Euro ansteigen.

Die Bundesnetzagentur hat durchgreifende Zweifel an der Bedarfsgerechtigkeiti.S.d.§ 15a EnWGder vorge-
schlagenen Ausbaumafinahme. Das mit der Mafinahme verfolgte Ziel, die Schaffung dauerhafter, fester Ein-
speisekapazititin Hohe von4,2 GWh/h am Grenziibergangs punkt Medelsheim, ist allein mit dem Bau der De-
odorierungsanlagenichtrealisierbar,sondern erfordert auch umfangreichen Ausbau in Frankreich. Da es der-
zeitjedochnicht gesichertist, ob (und ggfls. wann) der auf franzésischer Seite fiir die Bereitstellung der dauer-
haft festen Importkapazititen erforderliche Netzausbau erfolgen wird, besteht die Gefahr, dass auf deutscher
Seite kostenintensive Investitionen getitigt werden, ohne dass die damit angestrebte Kapazititserhohung je-
mals dauerhaft ermoglicht werden wiirde. Auch kann ein Beitrag zur Gewéhrleistung der Versorgungssicher-
heit aktuell nicht gesichert festgestellt werden, da wie oben dargelegt insbesonderein Spitzenlastfillen der
Sid-Nordengpassin Frankreich aktuell transporteins chrankend wirkt und somit bei temperaturbedingt ho-
hen Bedarfenin Deutschland und Nordfrankreich eine Einschrinkung von Eins peisungen nach Deutschland
aus Frankreich ohne Netzausbau auf franzésischer Seite sehr wahrscheinlichist. Die Bedarfsgerechtigkeit der
Mafinahme ID-Nr. 905-01 kann daher zum aktuellen Zeitpunkt nicht festgestellt werden und muss gegebe-
nenfalls im niachsten Zyklus erneut tiberpriift werden.

6. MaBBnahme der Beteiligten zu 7.,,Vorwarmung Embsen“ (ID-Nr. 638-
01)

Die Mafinahme ,,Vorwirmung Embsen“ (ID-Nr. 638-01) ist gemiR Tenorziffer 6) aus dem Netzentwicklungs-
plan Gas 2022-2032 herauszunehmen.

Es handelt sich hierbei um die Vorwirmung zur Uberspeisung der Mengen aus den geplanten LNG-Anlagen in
Brunsbiittel und Stade in das druckniedrigere Fernleitungsnetzsystem. Die Mafnahme istidentisch zur Maf3-
nahme , Uberspeisung Embsen“ (ID-Nr.301-01). Dabei wurde die MafRnahme 301-01 von der Beteiligten zu 7.
an die Realisierung einer LNG-Anlage in Brunsbiittel und die Maffnahme 638-01 an die Realisierung einer
LNG-Anlage in Stade gekniipft, da zum Zeitpunkt der Modellierung nicht zwingend von einer Umsetzungbei-
der LNG-Anlagen auszugehenwar. Sowohlim Falle der Umsetzung einer der beiden LNG-Anlagen, als auch
im Falle der Umsetzung beider Anlagen wird nur eine der beiden Maffnahmenbenétigt. Auf Riickfrage der
Bundesnetzagentur, welche der beiden Maffnahmenbevorzugt umgesetzt werden solle, begriindete die Betei-
ligte zu 7. mit Schreiben vom 22.09.2023 die Umsetzung der Mafnahme 301-01 damit, dass nunvon einem

Baubeider LNG-Anlagen auszugehensei und daher die neuere der beiden Mafinahmen (ID-Nr. 638-01) entfal-
lenkonne.

7. MaRBnahme der Beteiligten zu 7. ,Leitung Elbe Siid-Achim“ (ID-Nr.
636-02)

Die Mafinahme ,Leitung Elbe Stid-Achim“ (ID-Nr.636-02)ist gemaf Tenorziffer 7) aus dem Netzentwick-
lungsplan Gas 2022-2032 herauszunehmen.
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Das Ausbauprojekt ,,Leitung Elbe Stid-Achim“ wurdevon den Fernleitungsnetzbetreibernin der Anlage 6, die
alle MafRnahmen des Netzausbauvorschlags der Fernleitungsnetzbetreiber enthilt, sowohl mit dem Durch-
messer 1.200 mm (ID-Nr. 636-02) als auch mit dem Durchmesser 1.400 mm (ID-Nr. 767-02) aufgenommen.
Allerdings fehlen Ausfithrungen dazu, dass die Leitungsvorhaben nicht kumulativ, sondern nur alternativ be-
notigt werden. Auf Riickfrage der Bundesnetzagentur hat die Beteiligte zu 7. mit Schreiben vom 19.10.2023
bestitigt, dass es sich hierbei um einredaktionelles Versehen handelt und die Mafinahme nur einmal und

zwar inder grofReren Dimensionierung umgesetzt werdensoll (s. insoweit auch die Ausfihrungen in Kapitel
I1. B.2.12 zu den erdgasverstirkenden MafRnahmen).

8. MaRnahme der Beteiligten zu 5.,,Anschlussleitung Kéln Siid 2 (ID-
Nr. 801-01)

Die MaRnahme ,,Anschlussleitung K6ln Stid 2“ (ID-Nr. 801-01) ist gemiR Tenorziffer 8) durch die alternative
Mafinahme ,,Anschlussleitung Knapsack® zu ersetzen.

Im Erorterungstermin hat die Beteiligte zu 5. mitgeteilt, dass aufgrund neuer Erkenntnisse im Zusammenhang
mitder Planung der ,Anschlussleitung K6In Siid 2“ mit der ,,Ans chlussleitung Knapsack® ein alternativer, im
Hinblick auf die Realisierbarkeit der Mafinahme vorteilhafterer Trassenverlauf ermittelt wurde. Erste Er-
kenntnisse, u.a. aus dem Baurecht und dem Planungsrecht, bei der Planung der ,, Anschlussleitung Koln Stid 2 “
zeigten, dass der Trassenverlauf durch dichtbesiedeltes Gebiet verlduft und zudem Autobahnen, Schienen
und Gewésser durchkreuzt. Aus diesem Grund geht die Beteiligte zu 5. davon aus, dass sowohl die auf Basis der
Plankostenansitze angesetzten Kosten der ,Anschlussleitung Koéln Stid 2“i. H. v.29 Mio. Euro aufgrund von
erhohten Bau- und Wegerechtskosten steigenals auch Verzdgerungenim Terminplan, bedingt durch einen
erhohten Abstimmungsbedarf bei einem derart technisch ans pruchsvollen Trassenverlauf, zu erwarten sind.

Der Trassenverlauf der alternativen Mafinahme ,,Anschlussleitung Knapsack” weistlaut der Beteiligtenzu 5.
deutlich weniger Konflikte auf, als dieurspriinglich vorgesehene Mafinahme ,, Ans chlussleitung Kéln Stid 2,
sodass diese Mafnahme hinsichtlich der Realisierbarkeit Vorteile hat. Dariiber hinaus besitzt die Maffnahme
auchnetztechnische Vorteile, da mit Realisierung der alternativen Maffnahme prinzipiell zusammen mitder
Fernleitung WEDAL eine Erh6hung der Durchlassleistung zwischen Kerpen und Pulheim erméglicht wird.
Die alternative Mafinahme dient wie die urs priinglich geplante Mafinahme zur Versorgung eines systemrele-
vanten Kraftwerks und kann die benoétigten Kapazititenin gleicher Hohe bereitstellen.

Die Daten der alternativen Maffnahme ,,Ans chlussleitung Knapsack® sind wie folgt:

Name: Anschlussleitung Knapsack
Lange: 20 km

Nenndurchmesser (DN): 400 mm

Druckstufe: 100 bar

Mafinahmenart: Leitung

Gasart: H-Gas

Kosten: 31 Mio. Euro
Durchfihrende FNB: GASCADE (Anteil: 100%)
Planerische Inbetriebnahme: | 12/2028
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Aus Sicht der Bundesnetzagentur erfiillt die alternative Maffnahme ,Anschlussleitung Knapsack“ die gleichen
netztechnischen Anforderungen wie die urs priinglich geplante Mafinahme ,, Anschlussleitung KéIn Stid 2,
besitzt dabei jedoch zusitzlich noch Vorteile im Hinblick auf die Realisierbarkeit der Mafinahme sowie auf die
Netzsteuerung. Die alternative Maffnahme wird vor dem Hintergrund der technischen Herausforderungen
und den damit verbundenen erhéhten Kostenund zeitlichen Verzégerungen der urs priinglich geplanten
Mafinahme als volkswirtschaftlich sinnvollerund im Hinblick auf die Versorgung des systemrelevanten
Kraftwerkes vorzugswirdigerer Netzausbauvorschlag angesehen. Aus diesem Grund ordnet die Bundesnetza-
gentur an, dass die Mafinahme ,,Anschlussleitung Ko6ln Stid 2“ (ID-Nr. 801-01) durch die alternative Maf3-
nahme ,Anschlussleitung Knapsack“ersetzt wird.

9. MaRnahme der Beteiligten zu 12.,,GDRM-Anlage Neuendorf*

Die MafRnahme ,,GDRM-Anlage Neuendorf* ist gemif Tenorziffer 9)in den Netzentwicklungsplan Gas 2022-
2032 aufzunehmen.

Die,,GDRM-Anlage Neuendorf® istim Zusammenhang mit einer am Standort Rostock geplanten LNG-Anlage
zubetrachten. Bei der Maffnahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM -Anlage zum kapazitiven Ab-
transportineinniedrigeres Druckstufen-System zur Netzverstirkung im Zusammenhang mit Trans portbe-
darfen ab der geplanten LNG-Anlage im Rostocker Hafen.

Ausgehend von einer eingegangenen Kapazititsreservierung (§ 38 GasNZV) und einem Kapazititsausbauan-
spruch (§ 39 GasNZV)in Hohe von 6,25 GWh/h hat die Beteiligte zu 12. fir den Standort Rostockinden LNG-
plus-Varianten B und C eine Kapazititin Hohe von 1,5 GWh/h angesetzt. Als Ergebnis der Modellierung der
LNGplus-Variante Cschlagen die Fernleitungsnetzbetreiber fiir den Standort Rostock zwei Ausbaumafinah-
men vor, die Manahme ,,Verbindungsleitung Rostock-Marienehe“ (ID-Nr.887-01) sowiedie Mafinahme
»GDRM-Anlage Vorweden“ (ID-Nr. 888-01).

MitE-Mail vom 17.11.2022 und im Erérterungs gesprich am 23.08.2023 hat die Beteiligte zu 12. mitgeteilt, dass
die urspriinglichindie Planung einbezogene Kapazititsreservierungsanfrage bzw. der Kapazititsausbauan-
spruch durch den Anschlusswilligenim November 2022 zuriickgenommen wurde. Im Nachgang erhielt die
Beteiligte zu12.am 11.04.2023 fiir den Standort Rostock eine neue Anfrage nach § 39 GasNZV durch einenan-
deren Anschlusswilligenin Hohe von 1,5 GWh/h.

Die Beteiligte zu 12.bittet um eine Beibehaltung der bisher fiir den Standort Rostock vorgeschlagenen Maf3-
nahmen (ID-Nrn. 887-01 und 888-01)im Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032, dainder LNGplus-Variante C
Einspeisekapazititenin Hohe von 1,5 GWh/h am Standort Rostock bereits berticksichtigt wurden. Sowohlim
Erorterungsterminvom 23.08.2023 als auch mit E-Mail der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas eV.
(FNB Gas) vom 06.10.2023 fiihrte die Beteiligte zu 12. aus, dass im Zusammenhang mit der LNG-Anlage
Rostock bei Berticksichtigung der am 11.04.2023 eingegangenen Anfrageauf Kapazititsausbaunach § 39 Gas-
NZV zusitzlich der Neubau der ,,GDRM-Anlage Neuendorf“ mit einer Anlagenleistung von 50.000 m3/h fiir
den Ubergang vonder Leitung FGL 217 zur FGL 093 notwendig sei. Die Beteiligte zu 12. schligt mit E-Mail
vom 06.10.2023 die Mafinahme ,, GDRM -Anlage Neuendorf* als zusétzliche Netzausbaumafinahm im Netzent-
wicklungsplan Gas 2022-2032 vor.
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Die Fernleitungsnetzbetreiberhaben geméaf der Teilneubescheidung der Bundesnetzagentur vom 11.11.2022
hinsichtlich der Modellierung der LNGplus-Variantenalle Anfragen zuden §§ 38, 39 GasNZV zu berticksichti-
gen, die bis zum 30.09.2022 bei den Fernleitungsnetzbetreibern eingegangen sind. Ausgehend von dieser vor-
gegebenen Fristwiaredamitdie erstam 11.04.2023 eingegangene Anfrage auf Kapazititsausbau am Standort
Rostock grundsétzlich nicht zu berticksichtigen.

Gleichwohl istdemgegeniiber ebenfalls zu berticksichtigen,dass sowohl in der Teilneubescheidung der hier
geltend gemachte Kapazititsausbauanspruch vollstindig adressiertistals auchin den Ausbauvorschligen
zwei der insgesamt drei notwendigen Ausbaumafinahmen bereits enthalten sind.

Fiir eine Aufnahme in den Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 sprecheninsbesondere die Zieledes § 15a
Abs. 1S.2 EnWG, welche mit denim Netzentwicklungsplan Gas enthaltenen Mafinahmen erreicht werden
sollen. Daes sich hier um eine LNG-Anlage handelt, ohne die sowohl die inder Teilneubescheidung als auch
im Entwurfsdokument des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 fiir das Cluster Ostsee angesetzten Eins pei-
sekapazititennicht vollstindigrealisiert werden kdnnten, wiirde durch eine Ablehnung der Umsetzungaller
drei Ausbaumafinahmen das Saldo der Leistungsbilanz aufgrund einer Reduzierung der Einspeisekapazititen

vergrofiert werden. Letztlichbedeutet dies, dass ein Ungleichgewicht zwischen den notwendigen Eins peiseka-
pazititenund den ermittelten Ausspeisekapazititen entstiinde.

Hinsichtlich der Realisierungswahrscheinlichkeit der LNG-Anlage in Rostockhat der Anschlusswillige der
Bundesnetzagentur am 17.10.2023 den bereits erzielten Forts chritt der Planung der LNG-Anlage dargelegt.So
liegtbereits ein Grofiteil der notwendigen Genehmigungen fiir die Errichtung der LNG-Anlage vor. Die aktu-
elle Planung geht von einer Inbetriebnahme Ende 2026 aus. Auch wurde mit E-Mail des Anschlusswilligen
vom 25.10.2023 ein hohes Interesse mehrerer Marktteilnehmer an der Nutzung der LNG-Anlage als Einspeise-
punkt ins Fernleitungsnetz dargestellt.

Die Bundesnetzagentur bewertet die Bereitstellung von Einspeisekapazititen daher als einen wichtigen Bei-
trag zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit. Zumal Eins peisungenin Rostock netztechnisch vorteil -

haft sind. Dadurch kann ein wesentlicher Beitrag zur Versorgung des 6stlichen deutschen Netzgebietes sowie
der daran unmittelbar angrenzenden Nachbarstaaten erfolgen.

Aus diesen Griinden sind sowohl die bereits vorgeschlagenen Maffnahmen im Zusammenhang mit der LNG-
Anlage inRostock umzusetzen als auch die Mafinahme ,, GDRM-Anlage Neuendorf“ im Netzentwicklungsplan
Gas 2022-2032 aufzunehmen.
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D Ausblick auf zukiinftige Netzentwicklungsplane

1. Wasserstoff

Die zukiinftige Entwicklung eines deuts chlandweiten Wasserstofftrans portnetzes wird fiir die kiinftige Netz-
entwicklungsplanung eine zentrale Rolle spielen.

Obgleich Wasserstoffmafinahmen selbstim Rahmen des verfahrensgegenstindlichen Netzentwicklungsplans
2022 - 2032 weiterhin nicht bes titigungsfihig sind, hat sich seit dem Anderungsverlangen zum Netzentwick-
lungsplan2020 - 2030 mit der Einfithrung des § 113b EnWGauch der hier relevante Rechtsrahmen gedndert.
Fernleitungsnetzbetreiberkénnenim Rahmen des Netzentwicklungsplans Gas gemaf! § 15a EnWG Gasversor-
gungsleitungen kenntlich machen, die perspektivisch auf eine Wasserstoffnutzung umgestellt werden konn-
ten. Davonhabendie Fernleitungsnetzbetreiber Gebrauch gemacht.

Daneben enthilt das Gesetz zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben mit
demneuen § 28r EnWG-E einen Auftrag zur Planung und Errichtung eines Wasserstoffkernnetzes. Die Fern-
leitungsnetzbetreiber haben der Bundesnetzagentur dazu schonvor Inkrafttreten des Gesetzesam 15.11.2023
einen informellen Antrag mit dem Entwurf eines solchen Kernnetzes tibersandt, den die Bundesnetzagentur

ebenfalls schonvor Inkrafttreten des Gesetzes zur Konsultation gestellt hat, um das Verfahreninsgesamt
moglichstziigig voranzutreiben.

Im Anschluss andie Festlegung eines Kernnetzes wirdsich eine regelméfige und integrierte Planung der Gas -
und Wasserstoffnetze anschlieffen, fir die derzeit die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden. Das Bun-
deskabinett hatam 15.11.2023 das Dritte Gesetz zur Anderung des Energiewirtschaftsgesetzes beschlossen, in

dem ein regulatorischer Rahmen fiir die zweite Stufe des Wasserstoff-Netzhochlaufs geschaffen und mit der
Weiterentwicklung der Gasfernleitungsnetze verzahnt wird.

Inden Stellungnahmen zeigt sich das hohe Interesse der Offentlichkeit und von Betroffenen an einem ziigi-
gen Ausbau der Wasserstoffnetze und einer darauf angepas sten Weiterentwicklung der Gasnetze. Danebenist
eine integrierte Betrachtung nicht nur von Erdgas - und Wasserstoff-, sondern auch von Elektrizititsinfra-
strukturen aus Sicht der Konsultation unerlésslich. Eine besondere Herausforderung wird darinbestehen, die
sichverdndernden Bedarfe, wie auch die Verfiigbarkeit der verschiedenen Energietriger zu antizipieren und
die fiir das Erreichen der Klimaziele notwendige Transformation so zu gestalten, dass sie einerseits effizientist
und gleichzeitig die Versorgungssicherheit gewahrtbleibt. Ebenso herausfordernd wird auch kiinftig die Be-
antwortung der Frage sein, welche Erdgasleitungen aus dem Erdgasnetz herausgeldst werden konnen und fiir
eine weitere Verwendung im Wasserstoffnetz in Frage kommen und in welchem Mafe hierfiir erdgasverstar-
kende Mafinahmen erforderlich sind.Inden Stellungnahmen wird auf der einen Seite ein geringfiigiger Netz-
ausbau fiir die perspektivische Umstellung von Erdgasleitungen auf Wasserstoff akzeptiert, anderseits wird
eine trans parente Darstellung dieser erdgasverstirkenden Mafinahmen zur besseren Nachvollziehbarkeit ei-
ner verursachungsgerechten Kostenallokation gefordert.

Mit Blick auf die Netzentwicklungsplanung Wasserstoff gilt auch weiterhin, dass die Einbeziehung von Vertei-

lernetzbetreibern, privaten Wasserstoffnetzbetreiben sowie méglichen Dritten, bisher noch nicht auf dem


https://www.buzer.de/15a_EnWG.htm
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Marktvertretenen Teilnehmern, in den Prozess wichtigist, um ein moglichst umfassendes Bild eines beste-
henden und sich entwickelnden Wasserstoffnetzes abzugeben. Die Notwendigkeit, weitere Akteure einzubin-
den, wird auchin den Stellungnahmen deutlich. So beméngeln einige Stellungnehmer die Beriicksichtigung
der Wasserstoffprojekte auf Verteilernetzebene tiber die internen Bestellungen bzw. dass die Langfristprog-
nose unzureichend fiir eine umfassende Darstellung sei. Auch wird die Meinung vertreten, dass private Was-
serstoffnetzbetreiber in die Planungen einbezogen werden sollten, um Synergien zwischen den Netzen zu er-
moglichen.

Einen Ausblick auf die Behandlung von Wasserstoffprojekten in kommenden Netzentwicklungsplinen haben
die Fernleitungsnetzbetreiber im Wasserstoffbericht vom 01.09.2022 gegeben. Darin sprechensie sich daftr
aus, neben der Beriicksichtigung von konkreten Bedarfen zukiinftig auch szenarienbasierte Betrachtungen
vorzunehmen und Schnittstellen zur Stromnetzplanung zu schaffen. Dies sollbeispielswiese durch gemein-
same Marktabfragen mit den Ubertragungsnetzbetreibern erfolgen, zukiinftig werden aber auch die Ergeb-
nisse der Systementwicklungsstrategie, die derzeit durch das BMWK erarbeitet wird, Einfluss auf die Netzent-
wicklungspline habenund eine Schnittstelle zwischen diesen darstellen.

ImRahmendes Szenariorahmens fiir einen kiinftigen Netzentwicklungsplan Wasserstoff werden verschie-
dene Aspekte, die inden Stellungnahmen, aber auch im Wasserstoffbericht sowie in der allgemeinen Diskus-
sionthematisiert werden, zu beriicksichtigen sein. Dies betrifft Annahmen zur Wasserstoffquellenverteilung
ebenso wie die Berticksichtigung von Bedarfen und gesetzlichen und politischen Zielvorgaben zur Erreichung
der Klimaschutzziele, Verfiigbarkeit und Rolle von Speichern, Standorte von Elektrolyseuren und Kraftwer-
kenetc. Die Stellungnahmen unterstreichen die Einschitzungen der Bundesnetzagentur, es wurden zahlrei-
che Anmerkungen zu der Berticksichtigung von Bedarfenim Verteilemetz gemacht, aberauch der Umgang
mit den Klimazielenund entsprechenden Szenarien sowie Standortfragen werden thematisiert. Dies kann be-
reits einen Ausblickgeben, welche Fragenim Rahmen der zukiinftigen Netzentwicklungsplanung Was serstoff
von Bedeutung seinwerden.

2. Dekarbonisierung

Inder Bestitigung des Szenariorahmens Gas 2022-2032 vom 20.01.2022 hatte die Bundesnetzagentur mit Te-
norziffer 3) die Fernleitungsnetzbetreiber dazu verpflichtet, ein Konzept zu entwickeln, wie die Vorgaben des
Bundes-Klimaschutzgesetzes kiinftig im Rahmen der Netzentwicklungsplanung bertiicksichtigt werden kén-
nen und dieses Konzeptim Konsultationsdokument zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 mit der Of-
fentlichkeit zu konsultieren. Ziel dieser Tenorziffer war es,den aktuellen Prozess der Netzentwicklungspla-
nung als Plattform zu nutzen, um méglichst frithzeitig Anpassungspotentiale mit der Offentlichkeit zu disku-
tierenund schonim kommenden Zyklus der Netzentwicklungsplanung abbilden zu kénnen.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben entsprechend der Vorgabenin der Tenorziffer 3) sich mit verschiedenen
Ansétzen zur Umsetzung der Klimaschutzziele auseinandergesetzt und das Ergebnis in Kapitel 10 ,,Ausblick”
des Konsultationsdokuments zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 zur Konsultation gestellt. Inden ein-
gegangenen Stellungnahmen wurden die dargestellten Vorschlage zur Reduzierung des Netzausbaus (wie
bspw. die Modellierung weiterer Kundengruppenmit DZK statt FZK oder die Abschaffung der Ewigkeitsga-
rantie) sehr unterschiedlichbewertet. Teilweisewurden die vorgeschlagenen MafRnahmen begriif3t - jedoch
als ungeniigend eingestuft. Andere Stellungnahmenlehnten diese Ansidtzemit Verweis darauf ab, dass die
kiinftigen Gasbedarfe nicht mehr angemessen abgebildet wiirden.
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Wie die Transformation des Fernleitungsnetzes vor dem Hintergrund der Vorgaben des Bundes-Klimaschutz-
gesetzes sowie der Integration bzw. Wechselwirkung mit der Wasserstoffnetzplanung kiinftig im Rahmen der
Netzentwicklungsplanung berticksichtigt werden wird, mus s im kommenden Szenariorahmen-Gas-Prozess -
insbesondere unter Beachtung der Systementwicklungsstrategie sowie der dann geltendenrechtlichen Rah-
menbedingungen, die aktuell im Rahmen von europiischen und nationalen Gesetzgebungsvorhaben ange-
passtwerden - bewertet werden.



52| II E RECHTLICHE ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

E Umsetzungsverpflichtung des Anderungsver-

langens

Nach Bekanntgabe dieses Anderungsverlangens haben die Fernleitungsnetzbetreiber die geforderten Ande-
rungengemafl§ 15a Abs.3 S. 5 EnWGinnerhalb vondrei Monaten umzusetzen. Der Netzentwicklungsplan
Gas 2022-2032 wird mit Bekanntgabe dieser Ents cheidung gegeniiber den Fernleitungsnetzbetreibernver-
bindlich. Dies folgt aus einem Umkehrschluss aus § 15a Abs.3 S. 7ZEnWGund der unbedingten Umsetzungs-
pflicht des Anderungsverlangens durch die Fernleitungsnetzbetreiber gemif§ 15a Abs. 3S. 5 EnWG. Die Ver-
bindlichkeit des Netzentwicklungsplans gilt hinsichtlich des gesamten Zehn-J ahres-Zeitraumes.

Die Mafdnahmen- und Kostenabschitzung fiir die im verbindlichen Netzentwicklungsplan umzusetzenden
Mafinahmen nach Umsetzung des Anderungsverlangen zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 belduft
sichnach eigenen Berechnungen der Bundesnetzagentur ins gesamt auf einen Leitungszubau von 925 km und
einen Verdichterzubauvon 149 MW. Aus deninsgesamt 133 Mafinahmen ergibt sich ein Investitionsvolumen
von4,1 Mrd. Euro indennichstenzehn]ahren. Der urspriingliche Netzausbauvorschlag der Fernleitungs-
netzbetreiber umfasste 140 Mafinahmen mit einem Leitungszubau von 1051 km, einem Verdichterzubau von
164 MW und einem Kostenvolumenvon 4,8 Mrd. Euro?..

21 Abweichungen zu den in Tabelle 80 des Entwurfsdokuments versffentlichten Zahlen ergebensich daraus, dass die Mafnahme 767 -02
»Leitung Elbe Stid-Achim*“ inder Liste der Ausbaumafinahmen enthalten war, bei der Summenbildung allerdings nicht berticksichtigt

wurde.
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F Hinweise zu den verwaltungsrechtlichen Kosten

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG.
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I11 Rechtsmittelbelehrung

Gegendiese Entscheidung kann innerhalb eines M onats nach Zustellung Beschwerde erhoben werden. Die
Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4,53113 Bonn) einzureichen. Es gentigt,

wenn die Beschwerde innerhalbder Fristbei dem Oberlandesgericht Diisseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee
3,40474 Diisseldorf) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fir die Beschwerdebegriindung betragt einen Monat. Sie beginnt
mitder Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdege-
richts verlangert werden. Die Beschwerdebegriindung muss die Erklarung,inwieweit die Ents cheidung ange-
fochten und ihre Abdnderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachenund Beweismit-

tel, auf die sich die Beschwerdesttitzt, enthalten.

Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegriindung miissen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Bonn, den 21.12.2023

gez. Klaus Miiller
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Abkiirzungsverzeichnis

ACER

ARegV

DVGW

DZK

ENTSO-G

EnWG

FZK

GasNZV

GDRM-Anlage

H-Gas

ID-Nr.

L-Gas

LNG

MoU

NEP

NC CAM

Szenariorahmen Gas

Energieregulierungsbehorde der Européischen Union (Agency for the
Cooperation of Energy Regulation)

Verordnung tiber die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze
(Anreizregulierungsverordnung)

Deutsche Vereinigung des Gas - und Wasserfachese.V.
Dynamisch zuordenbare Kapazititen

Verband Europiischer Fernleitungsnetzbetreiber fiir Gas (European Net-
work of Transmission System Operators for Gas)

Gesetz Uiber die Elektrizitits- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsge-
setz)

Frei zuordenbare Kapazititen

Verordnung Giber den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzzu-
gangsverordnung)

Gasdruck-Regel-und Messanlage
Hochkalorisches (high-calorific) Gas

Identifikationsnummer gemaf! Mafdnahmenliste im Netzentwicklungs-
plan

Niederkalorisches (low-calorific) Gas
Flussigerdgas (liquefied natural gas)
Memorandum of Understanding
Netzentwicklungsplan

Verordnung (EU) 2017 /459 der Kommission vom 16. Marz2017 zur Fest-
legung eines Netzkodex iiber Mechanismen fiir die Kapazititszuweisung
in Fernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr.
984/2013.

Szenariorahmen fiir den Netzentwicklungsplan Gas



58 | ABKURZUNGSVERZEICHNIS

TaK

THE

TYNDP

VDS

WEB

Temperaturabhingige Kapazititen

Trading Hub Europe

Ten-Year Network Development Plan, gemeins chafts weiter zehnjahriger
Netzentwicklungsplan gemaf Art. 8 Abs.3b der Verordnung (EG)
Nr.715/2009

Verdichterstation

Marktabfrage , Wasserstoff Erzeugung und Bedarf*
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	ergibt (§ 39 Abs. 1 GasNZV). Vorliegend haben die Fernleitungsnetzbetreiber mit Modellierung der LNGplus-Variante A und der darin enthaltenden Berücksichtigung aller Anfragen nach §§ 38, 39 GasNZV die beantrag-ten Kapazitäten in das Verfahren der Netzentwicklungsplanung eingebracht. Ein Anspruch auf Bereitstellung der angefragten Kapazität aus den §§ 38, 39 GasNZV in voller Höhe besteht aus den nachfolgenden Erwägun-gen vorliegend nicht, denn der aus der LNGplus-Variante A resultierende Netzausbau ist weder bedarfsgerecht noch zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erforderlich. Die Realisierung aller Projekte, die bis zum Stichtag 30.09.2022 eine Anfrage nach §§ 38, 39 GasNZV gestellt haben, ist, vor dem Hintergrund, dass die da-bei zugrunde gelegten Einspeisekapazitäten deutlich höher wären als seinerzeit durch russische Importe ur-sprünglich zur Verfügung standen, höchst unwahrscheinlich. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass in dieser Umbruch- und Krisenphase kurzfristig viele alternative Standorte und Projekte in Erwägung gezogen und ge-prüft wurden, um eine möglichst breite Auswahl an Substitutionsmöglichkeiten zu erhalten. Ein Kapazitäts-ausbau, der alle Anfragen nach §§ 38, 39 GasNZV bedienen würde, ist daher aus Gründen der Versorgungssi-cherheit nicht erforderlich. Da in der LNGplus-Variante A gegenüber den LNGplus-Varianten B und C von einem deutlich größeren Netzausbau und dadurch von wesentlich höheren Netzausbaukosten auszugehen ist, ist diese Variante mithin auch nicht verhältnismäßig. 
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